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Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

es wird Ihnen nicht anders gehen als mir: Auf das Jahr 2022 zurückzublicken macht 
traurig, ja fassungslos. Mit dem Kriegsbeginn am 24. Februar sind viele Gewissheiten 
verloren gegangen, Ängste und Sorgen zurückgekehrt und vielfältige Herausforde-
rungen für uns alle entstanden. Umso mehr beruhigt es mich, dass unser Land sich 
auf seinen Rechtsstaat verlassen kann und hierzu viele Gerichte, auch diejenigen des 
Oberlandesgerichtsbezirks Braunschweig, einen wichtigen Beitrag geleistet haben.

Unser Jahresbericht soll Ihnen einen Einblick in die vielfältige Arbeit des Oberlandesgerichts Braun-
schweig geben und besondere Ereignisse oder Begebenheiten in Erinnerung rufen.

Ganz besonders freuen wir uns natürlich darüber, dass es gelungen ist, ein langfristiges Vorhaben - den 
Umzug des Gerichts in den Bohlweg 38 - zum Erfolg zu bringen. Die unterschiedlichen Standorte der 
Senate und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Gerichtsgebäuden der Stadt ge-
hören nun endlich der Vergangenheit an. Wir sind gemeinsam unter einem Dach in einem historischen 
Gebäude im Herzen der Stadt vereint. Die langjährigen Vorarbeiten und den Umzug haben wir mit 
großem Zusammenhalt aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend bewältigt. Mit Elan wollen 
wir nun die Vorteile unseres „neuen“ Gerichts nutzen, um für die Bürgerinnen und Bürger gute Arbeit zu 
leisten. Wir freuen uns auf Ihren ersten Besuch im Bohlweg 38 in Braunschweig.

Die bundesweit viel diskutierte Digitalisierung der Justiz ist auch im Bezirk des Oberlandesgerichts 
Braunschweig gelebte Wirklichkeit. Das Landgericht Göttingen arbeitet seit dem letzten Jahr rechtsver-
bindlich mit der elektronischen Akte und hat so Pionierarbeit geleistet. Weitere Gerichte werden folgen, 
damit das Ziel, in 2026 die Papierakten verabschieden zu können, Wirklichkeit wird.

Mit großem Einsatz hat sich das Oberlandesgericht Braunschweig auch im Jahr 2022 der Gewinnung 
von Nachwuchskräften für den gesamten Bezirk gewidmet. Es bleibt uns ein vordringliches Anliegen, 
junge Kräfte zu gewinnen, um die Zukunft der Justiz und die erworbene Qualität der Rechtsprechung 
im Bezirk zu sichern. Es versteht sich von selbst, dass es jede Mühe wert ist, die besten Köpfe für die Be-
wältigung der großen Aufgaben der Justiz zu gewinnen.

Aber auch viele andere Themen haben uns in 2022 gefordert und Freude gemacht. Dies, wie auch eine 
Auswahl interessanter Entscheidungen unseres Gerichts soll Ihnen unser Jahresbericht näherbringen. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, freut sich 
unsere Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über Ihre Rückmeldung.

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse an unserer Arbeit.
Herzliche Grüße aus Braunschweig
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Das Oberlandesgericht ist das 
höchste Gericht des Bezirks 
für die sogenannte ordent-
liche Gerichtsbarkeit, zustän-
dig für Zivil-, Familien- und 
Strafverfahren sowie den 
Bereich der sog. freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, zu dem die 
Nachlass-, Grundbuch- und 
Registersachen gehören. 

Zugleich nimmt das Ober-
landesgericht vielfältige Auf-
gaben der Justizverwaltung 
wahr, soweit diese nicht auf 
die Amts- und Landgerichte 
delegiert oder dem Nieder-
sächsischen Justizministe-
rium vorbehalten sind. Das 
Oberlandesgericht ist daher 
als obere Justizverwaltungs-

hörde für das Funktionieren 
der Justiz im Bezirk zustän-
dig. Über 100 Richterinnen 
und Richter, Tarifbeschäf-
tigte sowie Beamtinnen 
und Beamten des ehemals 
höheren, gehobenen, mittle-
ren und einfachen Dienstes 
sind beim Oberlandesgericht 
Braunschweig beschäftigt.

Oberlandesgericht 
Braunschweig
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Kernaufgabe des Oberlan-
desgerichts ist die Recht-
sprechung, die durch zwölf 
Zivilsenate, drei Senate für 
Familiensachen, zwei Straf-
senate, einen Bußgeldsenat 
und einen Senat für Landwirt-
schaftssachen ausgeübt wird. 
34 Richterinnen und Rich-
ter sind mit der Rechtspre-
chungstätigkeit befasst. Die 
dazugehörigen Serviceeinhei-
ten sind mit ca. 30 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
besetzt. 

Im Jahr 2022 sind über 3.600 
Verfahren in den Bereichen 
des Zivil-, Familien- und Straf-
rechts beim Oberlandesge-
richt Braunschweig eingegan-
gen. 
 
Die Richterinnen und Richter 
der Zivilsenate entscheiden 
über Berufungen und Be-
schwerden gegen erstinstanz-
liche Entscheidungen der 
Landgerichte. Inhaltlich wer-
den sämtliche Bereiche des 
Zivilrechts erfasst. Die Senate 
haben teilweise Sonderzu-
ständigkeiten wie z. B. Gesell-
schafts-, Wettbewerbs- und 
Versicherungsrecht, Bau- oder 

Arzthaftungssachen. Die Zivil-
senate sind ebenfalls zustän-
dig für Beschwerden gegen 
amtsgerichtliche Beschlüsse 
in Sachen der sogenannten 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
soweit es sich nicht um Fami-
liensachen handelt. Dies sind 
z. B. Nachlass-, Grundbuch- 
und Registersachen. 

Die Strafsenate entscheiden 
abschließend über Revisio-
nen gegen Berufungsurteile 
der Landgerichte sowie über 
Beschwerden gegen die Ent-
scheidungen der Straf- und 
Strafvollstreckungskammern. 
Der Bußgeldsenat hat über 
die Rechtsbeschwerden 
gegen Entscheidungen der 
Amtsgerichte in Bußgeldsa-
chen zu befinden. 

Die Senate für Familiensachen 
entscheiden über Beschwer-
den gegen erstinstanzliche 
Entscheidungen der Amtsge-
richte in familiengerichtlichen 
Verfahren. Familiensachen 
sind z.B. Scheidungsverfahren, 
Trennungs-, nachehelicher 
oder Kindesunterhalt, elter-
liche Sorge, Umgang und Ver-
sorgungsausgleich.

Rechtsprechungsaufgaben



Das Oberlandesgericht hat neben der 
Rechtsprechung auch eine Vielzahl 
von Verwaltungsaufgaben wahrzuneh-
men, um zu gewährleisten, dass die 
Gerichte im Bezirk ihrer Arbeit optimal 
nachkommen können. Es steht bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben als 
Mittelbehörde zwischen dem Justizmi-
nisterium und den übrigen Präsidial-
gerichten des Bezirks (Landgerichte 
Braunschweig und Göttingen sowie 
Amtsgericht Braunschweig). 

Zu seinen Aufgaben gehören insbe-
sondere die Personalangelegenheiten, 
die Budgetierung sämtlicher Personal- 
und Sachkosten sowie das Gesund-
heitsmanagement. Als Verwaltungsbe-
hörde nimmt das Oberlandesgericht 
zu Gesetzgebungsvorhaben Stellung 
und ist für die Aus- und Fortbildung 
der Justizbediensteten verantwortlich. 

An der Spitze der Verwaltung steht 
der Präsident des Oberlandesgerichts; 
seine Vertretung obliegt dem Vize-
präsidenten. Die Geschäftsleitung 
des Oberlandesgerichts ist für den 
reibungslosen Ablauf im Gericht zu-
ständig. Aufgaben u. a. betreffend 
das richterliche und nichtrichterliche 
Personal, Finanzen, IT und 
Fortbildung obliegen den 
Verwaltungsreferaten des 
Gerichts.

Verwaltungsaufgaben
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Das Oberlandesgericht 
Braunschweig war schon 
an verschiedenen Orten in 
Braunschweig beheimatet. 
Geht man in der Geschichte 
weiter zurück und davon aus, 
dass „seine Tradition auf das 
1557 in der alten braunschwei-
gischen Residenz Wolfenbüt-
tel eingerichtete Hofgericht“ 
(so Dr. h.c. Rudolf Wasser-
mann, in Festschrift des 
Oberlandesgerichts Braun-
schweig, Zur Geschichte des 
Oberlandesgerichts, 1989) 

zurückgeht, residierte das Ge-
richt über eine lange Zeit in 
Wolfenbüttel, aber auch kurz-
fristig in Bad Gandersheim.

Auch das nach der in den 
Jahren 1848/49 erfolgten 
Reform des Gerichtsver-
fassungsgesetzes für das 
gesamte Herzogtum Braun-
schweig errichtete Ober-
gericht behielt seinen Sitz in 
Wolfenbüttel.

Mit dem Inkrafttreten der 

Reichsjustizgesetze am 1. Ok-
tober 1879 endete die eigen-
ständige Justizverfassung im 
Herzogtum Braunschweig. 
Das Obergericht blieb als 
oberstes Gericht des selb-
ständigen Herzogtums be-
stehen. Es trug nunmehr die 
Bezeichnung „Herzogliches 
Oberlandesgericht“ und 
nahm seinen Sitz in Braun-
schweig. Im Jahr 1881 bezog 
es den neu errichteten Justiz-
palast in der Münzstraße.

Der Umzug im Jahr 2022
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Es richtete sich dort in der 
obersten Etage ein, während 
das Landgericht in die beiden 
ersten Geschosse zog. Der 
oberste Stock beherbergte 
neben dem Oberlandesge-
richt die Oberstaatsanwalt-
schaft.

Wegen des gestiegenen 
Raumbedarfs verlegte das 
Oberlandesgericht am 1. 
Oktober 1974 seinen Sitz aus 
dem Gebäude des Landge-
richts in der Münzstraße an 
den Bankplatz, nachdem das 
Land dort die Liegenschaft 
der ehemaligen „Braun-
schweig-Hannoverschen 
Hypothekenbank“ erworben 
hatte. Nachfolgend zogen 
1998 zwei Senate, die auf-
grund der Erweiterung des 
Gerichtsbezirks erforderlich 
geworden waren, wegen 
Platzmangels in das oberste 
Geschoss des Landgerichts. 
Infolge der Zunahme von 
Verfahren, insbesondere von 
Massenverfahren, reichten die 
Räumlichkeiten bald nicht 
mehr aus. Im Jahr 2019 zogen 
daher die beiden Familiense-
nate des Oberlandesgerichts 
sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung 
in das Amtsgericht Braun-
schweig. Bereits zu diesem 

Zeitpunkt war vorgesehen, für 
das höchste Gericht des Be-
zirks einen zentralen Standort 
in Braunschweig zu schaffen: 
den Bohlweg 38, den Sitz 
der ehemaligen Bezirksre-
gierung. Nun im Jahr 2022 
war es soweit. Nach einem 
gemeinsamen Umzug sind 
alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Oberlandes-
gerichts im historischen Ge-
bäude, das sich nun in einem 
zeitgemäßen Zustand befin-
det, unter einem gemeinsa-
men Dach angekommen.

Das Gebäude ist zwischen 
1908 und 1913 erbaut worden 
und beruht auf Plänen des 
Baurats Ernst Wiehe, der sich 
vor allem als Restaurator mit-
telalterlicher Kirchen einen 
Namen gemacht hatte (Dr. 
Brage Bei der Wieden, Nie-
dersächsisches Landesarchiv, 
Beitrag für den Braunschwei-
gischen Geschichtsblog). 
Hierfür wurde das an dieser 
Stelle stehende Paulinerklos-
ter des Dominikanerordens 
abgetragen (N-M. Pingel, 
in Braunschweiger-Stadt-
lexikon, S. 22). Der Chor der 
Klosterkirche St. Paul und 
Teile der Einfriedung wurde 
als neuer Standort des Vater-
ländischen Museums (heute: 

Braunschweigisches Landes-
museum) zum Ägidienkloster 
versetzt. Kirche und Klausur-
gebäude des 1307 gegrün-
deten Dominikanerklosters 
St. Paul stammten aus der 
ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts. Die Klosteranlage 
wurde jedoch bereits im 18. 
Jahrhundert in ein herzog-
liches Zeughaus umgewan-
delt (Dr. Michael Geschwinde, 
Stifte und Klöster im mittel-
alterlichen Braunschweig, 
Das Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanse-
raum IX, Hrsg. M. Gläser/Hr. 
Schneider, Lübeck 2014 Rz. 
222).

Das Gebäude diente bis 1946 
als Regierungssitz des Landes 
Braunschweig. Anschließend 
residierten dort die Präsiden-
ten des Verwaltungsbezirks 
und nach 1978 bis 2005 die 
Regierungspräsidenten.

Nachfolgend waren in der 
Liegenschaft verschiedene 
Behörden, unter anderem die 
Landesschulbehörde und das 
Amt für regionale Landes-
entwicklung Braunschweig 
untergebracht. Ein Teil des 
Gebäudes diente dem nie-
dersächsischen Landesarchiv 
als Aktenlager.
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Das Oberlandesgericht 
Braunschweig ist neben den 
Oberlandesgerichten Celle 
und Oldenburg eines der drei 
Oberlandesgerichte des Lan-
des Niedersachsen. 
In seinem Gerichtsbezirk mit 

einer Fläche von ca. 6.000 
km² leben ca. 1,3 Millionen 
Menschen. 

Fast 1.400 Mitarbeitende (inkl. 
Auszubildende, Anwärterin-
nen, Anwärter, Justizassisten-
tinnen und Justizassistenten) 
sowie rund 250 Rechtsrefe-

rendarinnen und Rechtre-
ferendare sind 2022 in dem 
Bezirk beschäftigt gewesen. 
Im Jahr 2022 gingen rund 
50.000 Verfahren in den Be-
reichen des Zivil-, Familien- 
und Strafrechts sowie fast 
170.000 Vorgänge der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit ein.
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Das Landgericht Braun-
schweig ist eines der beiden 
Landgerichte im Oberlandes-
gerichtsbezirk Braunschweig.
Es sind derzeit 68 Richterin-
nen und Richter und rund 
100 Tarifbeschäftigte sowie 
Beamtinnen und Beamte des 
ehemals höheren, gehobe-
nen, mittleren und einfachen 
Dienstes in der Rechtspre-
chung, Verwaltung und für 

die Sicherheit beim Landge-
richt Braunschweig tätig. 

Zu dem Gebiet des Landge-
richts gehören die Amtsge-
richte Wolfsburg, Helmstedt, 
Wolfenbüttel, Salzgitter, Gos-
lar, Seesen, Bad 
Gandersheim 
und Clausthal-
Zellerfeld.

Das Landgericht Göttingen 
gehört seit dem 1.  Januar 
1998 zu dem Oberlandesge-
richtsbezirk Braunschweig.
Es sind dort derzeit 34 Richte-
rinnen und Richter und rund 
70 Tarifbeschäftigte sowie 
Beamtinnen und Beamte des 
ehemals höheren, gehobe-
nen, mittleren und einfachen 
Dienstes in der Rechtspre-
chung, Verwaltung und für 

die Sicherheit tätig. 

Zu dem Gebiet des Land-
gerichts gehören die Amts-
gerichte Einbeck, Göttingen, 
Hann.Münden, Northeim, 
Osterode und Herzberg am 
Harz sowie Du-
derstadt. 
 

Das Amtsgericht Braun-
schweig ist das einzige 
Präsidialamtsgericht im 
Oberlandesgerichtsbezirk 
Braunschweig. Es untersteht 
damit nicht dem Landge-
richt Braunschweig, sondern 
direkt dem Oberlandesge-
richt. Sein Bezirk umfasst die 
Stadt Braunschweig sowie die 
Gemeinden Wendeburg und 
Vechelde.

Es sind dort derzeit 36 Richte-
rinnen und Richter und rund 
70 Tarifbeschäftigte sowie 
Beamtinnen und Beamte des 
ehemals höheren, gehobe-
nen, mittleren und einfachen 
Dienstes in der Rechtspre-
chung, Verwal-
tung und für die 
Sicherheit tätig.

Die Präsidialgerichte
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Rechtsprechung

Bei dem Oberlandesgericht 
Braunschweig sind im Jahr 
2022 insgesamt über 3.600 
Verfahren anhängig gewor-
den. Diese Verfahrensein-

gänge umfassen sämtliche 
Berufungen, Revisionen 
und Beschwerden. Dane-
ben sind im Strafsenat über 
300 Verfahren betreffend 

Beschwerden in Straf- und 
Maßregelsachen sowie Aus-
lieferungssachen angefallen.
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Zahlen und Fakten für das Oberlandesgericht Braunschweig
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Zivilsenate

Im vergangenen Jahr sind in 
den Zivilsenaten des Ober-
landesgerichts Braunschweig 
ca.1.400 Berufungen ein-
gegangen. Zum Vorjahr ist 

damit ein leichter Rückgang 
zu verzeichnen. Wie stark 
sich jedoch die Eingangszah-
len entwickelt haben, zeigt 
ein Blick in die Jahre 2016 

und 2017.

Gleichzeitig sind im Jahr 2022 
fast 1.000 Verfahren erledigt 
worden. 
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Die durchschnittliche Verfah-
rensdauer eines Berufungs-
verfahrens betrug im Jahr 
2022 etwa 13,7 Monate.

Von den anhängigen 
Berufungen erledig-
ten sich rund 49 % 
durch eine Verfah-
rensrücknahme, ca. 
11 % wurden durch 
Zurückweisung nach 
§ 522 Abs. 2 ZPO, 

weitere 17,2 % durch streitiges 
Urteil und 12,2 % durch einen 
Vergleich erledigt. 

Die übrigen Erledigungs-
zahlen verteilen sich auf die 

Verwerfung der Berufung, 
ein Versäumnis- und Aner-
kenntnis- oder Verzichtsurteil 
(„Sonstige“).
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Beschwerdeverfahren

Die im Oberlandesgericht 
Braunschweig in die Zivil-
senate neu eingegangenen 
Beschwerdeverfahren haben 
sich im Vergleich zum Vorjahr 

mit insgesamt 1.063 Eingän-
ge mehr als verdreifacht.  Bei 
dem Geschäftsanfall der Be-
schwerdeverfahren werden 
u.a. die Nachlassbeschwerden 

sowie Beschwerden in den 
Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit erfasst.
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Familiensenate

In den Familiensenaten sind 
im Jahr 2022 knapp über 
450 Beschwerdeverfahren 
(UF-Verfahren) eingegangen.  
Gleichzeitig wurden im Jahr 
2022 über 400 Beschwerde-
verfahren in den Familiense-
naten erledigt. 

Daneben gingen insgesamt 
454 Beschwerden (WF) ein. 
Diese Verfahren betreffen 
beispielsweise das Verfah-
renskostenhilfeprüfverfahren 
oder die Bestimmung des 
Verfahrenswertes. 

Die durchschnittliche Dauer 
eines Beschwerdeverfahrens 
betrug im letzten Jahr vier 
Monate. Die durchschnittli-
che Verfahrensdauer über die 
letzten sieben Jahre beträgt 
4,5 Monate. 

20

0

200

400

600

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

477 432 413 419 366
431 456496 462 424 443 420

396 407

GGeesscchhääffttssaannffaallll  bbeeiimm  OObbeerrllaannddeessggeerriicchhtt  
BBrraauunnsscchhwweeiigg

-- BBeesscchhwweerrddeevveerrffaahhrreenn  ((UUFF--SSaacchheenn))  --

Eingänge Erledigungen





Strafsenate

Im Jahr 2022 sind in dem 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Braunschweig 48 Revisionsver-
fahren eingegangen und 47 Verfahren erledigt worden.
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Revision Rechtsbeschwerde

Weiter sind 2022 knapp 
über 200 Rechtsbe-
schwerden und Anträ-
ge auf Zulassung von 
Rechtsbeschwerden in 
Bußgeldverfahren einge-
reicht worden. 

Daneben sind insgesamt 
über 300 Beschwerdever-
fahren betreffend Straf- 
und Maßregelsachen, 
sowie Auslieferungssa-
chen und Sechsmonats-
Haftprüfungsverfahren 
eingegangen.

Die durchschnittliche 
Dauer eines Revisionsver-
fahrens betrug 2,3 Mona-
te, die durchschnittliche 
Verfahrensdauer einer 
Rechtsbeschwerdesache 
1,3 Monate.
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Zahlen und Fakten aus dem Bezirk
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Zivilsachen bei den Landgerichten - 1. Instanz -

Eingänge Erledigungen

Bei den Landgerichten Braunschweig und Göttingen sind im Jahr 2022 über 4.500 erstin-
stanzliche Zivilverfahren eingegangen. Über 6.100 Verfahren erstinstanzliche Zivilverfahren 
konnten in dem Berichtsjahr erledigt werden.
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Zivilsachen



Die Zahl der zweit-
instanzlichen Ver-
fahrenseingänge in 
Zivilsachen vor den 
Landgerichten Braun-
schweig und Göttin-
gen bleiben im Vor-
jahresvergleich mit 
435 Verfahren nahezu 
konstant.

Ferner konnten im 
Jahr 2022 bei den 
Landgerichten zu-
sammen ungefähr 
400 zweitinstanzliche 
Zivilverfahren erledigt 
werden.

Die durchschnittliche 
Verfahrensdauer ist 
im Jahr 2022 sowohl 
bei den erst-, als auch 
bei den zweitinstanz-
lichen Zivilverfahren 
zum Vorjahreswert 
nahezu konstant ge-
blieben.
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574 532 517 559

410 401

Zivilsachen bei den Landgerichten - 2. Instanz -

Eingänge Erledigungen

17,8

22 20,7
18,7

14,3 14,3

7,8 8 8,2 9,4
7,6 7,9

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zivil I. Instanz Zivil II. Instanz
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Strafsachen

2017 2018 2019 2020 2021 2022

215
180

224

185

229 232

195
208 191

173

213 199

Strafsachen bei den Landgerichten - 1. Instanz -

Eingänge Erledigungen

In den Strafkammern der Landgerichte sind im Jahr mehr als 230 erstinstanzliche Verfahren 
eingegangen, was ungefähr dem Wert des Vorjahres entspricht. Fast 200 Verfahren sind erle-
digt worden.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

538
497

590
559

535

479463

540 534 535
504

460

Strafsachen bei den Landgerichten - 2. Instanz -

Eingänge Erledigungen

6,7

9,3 8,8 9,1 9,7 10,2

4,4 4,5 4,6 4,3
5,1

8,3

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Straf I. Instanz Straf II. Instanz

Etwa 480 zweitin-
stanzliche Strafsa-
chen sind 2022 bei 
den Landgerichten 
eingegangen und 
460 Verfahren erle-
digt worden.

Die durchschnitt-
liche Verfahrens-
dauer eines erst-
instanzlichen 
Strafverfahrens 
dauert im Jahr 2022 
bei den Landge-
richten ca. 10 Mo-
nate.
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Amtsgerichte

Den nachfolgenden zwei 
Diagrammen können Ver-
fahrenseingänge und –erle-

digungen in Zivil-, Familien- 
und Strafverfahren bei den 
Amtsgerichten im Bezirk des 

Oberlandesgerichts Braun-
schweig in den Jahren 2016 
bis 2022 entnommen werden:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

14.146 13.333 12.992 12.932 11.870 11.307 10.789

11.101
10.445

11.137 10.876 10.536 10.421 10.480
8.738 8.591 8.971 9.209 8.560 9.209

8.091

Verfahrenseingänge bei den Amtsgerichten im Bezirk des OLG 
Braunschweig

Zivilsachen Familiensachen Strafsachen
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

14.735
13.564 12.998 12.953

11.971 11.550 10.75711.923
10.849 10.780 10.833 10.711 10.516 10.747

8.802 8.666 8.915 9.083 8.434
7.921 7.901

Erledigte Verfahren bei den Amtsgerichten im Bezirk des OLG 
Braunschweig

Zivilsachen Familiensachen Strafsachen
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Urteil

Vergleich

Versäumsnisurteil

Rücknahme

Verweisung

23,4%

13,2%

22,4%

12,9%

3,5%

Zivilsachen: Art der Erledigung (Auszug)

Scheidung

Versorgungsausgleich

Kindesunterhalt

Ehegattenunterhalt

elterliche Sorge

Umgangsrecht

Gewaltschutz

18,9%

19,7%

4,4%

2,7%

32,9%

6,0%

4,6%

Familiensachen: Sachgebiete anhängiger 
Verfahren (Auszug)

Ein Großteil der Verfahren 
wurde in Zivilsachen durch 
Urteil (23,4 %) oder Versäum-
nisurteil (22,4 %) entschieden. 
Daneben erledigten sich wei-
tere 13,2 % durch einen ge-
richtlichen Vergleich, 12,9 % 
durch die Rücknahme des 
Verfahrens und 3,5 % durch 
Verweisung der Sache an ein 
anderes Gericht.

Auf nahezu konstantem Niveau mit dem Vorjahr verblieben die Eingänge in Familiensachen 
mit 10.480 Verfahren. Insgesamt  10.747 Verfahren sind von den Familiengerichten erledigt 

worden

Der nebenstehenden Grafik 
kann entnommen werden, 
welchen Sachgebieten sich 
die im Jahr 2022 anhängigen 
Familienverfahren zuordnen 
lassen. Fast ein Drittel aller 
Familienverfahren betreffen 
danach die elterliche Sorge, 
fast 20 % entfallen auf Ver-
fahren betreffend den Ver-
sorgungsausgleich und bei-
nahe 19 % der Verfahren sind 
Scheidungsverfahren.
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Körperverletzung

Diebstahl / Unterschlagung

Betrug / Untreue

Verkehrsstraftaten

BTM-Straftaten

Allg. Strafsachen

13,42%

15,78%

14,82%

15,37%

6,07%

20,99%

Strafsachen: Sachgebiete erledigter Verfahren 
(Auszug)

4,8 4,8 4,7 4,6 5,2 5,3 5,5

5,5 5,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,3

4,6 4,8 4,7 5
5,1

5,9 6,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zivilsachen Familiensachen Strafsachen

Etwa 8.100 
Strafverfahren 
sind im Jahr 
2022 bei den 
Amtsgerichten 
eingegangen. 
Gleichzeitig 
wurden fast 
8.000 Verfahren 
im letzten Jahr 
erledigt.
Die erledigten 
Verfahren be-
handeln mit 
ca. 21 % am 
häufigsten all-
gemeine Straf-
sachen. Dahin-
ter folgen mit 
jeweils etwas über 15 % Diebstahl und Unterschlagung sowie Verkehrsstraftaten.

Die Dauer eines durchschnittlichen 
Zivilverfahrens bei den Amtsgerichten 
des Geschäftsbereichs entspricht mit 
5,5 Monaten pro Verfahren in etwa 
dem Wert des Vorjahres. Genauso ver-
hält es sich bei den Familienverfahren 
(5,3 Monate) und den Strafverfahren 
(6,0 Monate).
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Betreuungssachen

Unter Berücksichtigung der 
Entwicklungen im Jahr 2022 
sind im Oberlandesgerichts-
bezirk insgesamt knapp 
26.000 Betreuungen anhän-
gig.

Von den ca. 7.700 neuen Be-
treuungsverfahren wurden 
etwa 6.000 Verfahren auf An-
regung eingerichtet und ca. 
1.700 durch Übernahme des 
Verfahrens von einem ande-
ren Gericht anhängig. 

Dabei kamen etwas mehr als 
die Hälfte der Anregungen 
von Krankenhäusern, Pfle-

geheimen und ähnlichen 
Einrichtungen. In ca. 38 % 
der Fälle regte ein Familien-
mitglied des Betroffenen die 
Betreuung an. Immerhin 10 % 
der Anregungen stellten die 
Betroffenen selbst. 

Von den Betroffenen waren 
55 % männlichen und 45 % 
weiblichen Geschlechts. Dies 
entspricht den Werten des 
Vorjahres. Die Demografie 
der Betroffenen kann der 
nebenstehenden Grafik ent-
nommen werden.

Im Berichtszeitraum werden 

hochgerechnet ca. 7.550 Be-
treuungen beendet. Unge-
fähr 40 % der Betreuungen 
werden dabei durch den Tod 
des Betroffenen beendet, ca. 
33 % durch Abgabe an ein 
anderes Gericht außerhalb 
des Geschäftsbereichs, 22 % 
durch Aufhebung und etwa 
3,2 % durch zeitliches Auslau-
fen einer befristeten Betreu-
ung.

26.808 26.951

25.646 25.660
25.774

2018 2019 2020 2021 2022
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10%
1%

51%

38%

des Betroffenen

der Betreuungsbehörde

eines Krankenhauses, Heims,
etc.

eines Familienangehörigen

bis 24 Jahre

25 bis 34 Jahre

35 bis 44 Jahre

45 bis 54 Jahre

55 bis 64 Jahre

65 bis 74 Jahre

75 bis 84 Jahre

85 Jahre und älter

6,33

12,04

11,03

12,41

19,3

15,4

13,18

10,31

Demografie der Betroffenen

Aufhebung

zeitl. Auslaufen

Tod des Betreuten

Abgabe an anderes Gericht

sonst. Beendigungsgrund

22,22%

3,23%
39,62%

33,41%

1,56%

Beendigung der Betreuungen
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Aus der Arbeit der Senate

Wann erbt der Staat?

Verstirbt ein Mensch und 
greift die gesetzliche Erb-
folge, erben grundsätzlich 
seine Verwandten, sein Ehe-
gatte oder der Lebenspartner. 
Dabei differenziert das Gesetz 
im Einzelnen, welche Erben 
zu welchen Anteilen vorran-
gig zu berücksichtigen sind. 
Nur für den Fall, dass kein 
Verwandter, Ehegatte oder 
Lebenspartner vorhanden 
ist, erbt das Land. Die Ermitt-
lung möglicher Erben erfolgt 
durch das Nachlassgericht in 
einem förmlichen Verfahren. 
Sofern keine Erben existieren, 
stellt das Gericht dies durch 

einen Beschluss fest, wodurch 
die Vermutung begründet 
wird, der Fiskus sei Erbe.

Ein solcher Feststellungs-
beschluss eines Nachlass-
gerichts lag dem 3. Zivilse-
nat des Oberlandesgerichts 
Braunschweig in dem Be-
schwerdeverfahren 3 W 48/21 
zur Überprüfung vor. 
Der dortige Erblasser war 
unverheiratet und hat keine 
Abkömmlinge. Seine Eltern 
waren vor ihm gestorben und 
hatten neben ihm keine wei-
teren Kinder. Mangels einer 
letztwilligen Verfügung gilt 
die gesetzliche Erbfolge. Den 
Abkömmlingen seiner Groß-

eltern mütterlicherseits hat 
das Amtsgericht bereits an-
tragsgemäß einen gemein-
schaftlichen Teilerbschein 
ausgestellt, wonach sie den 
Erblasser zur Hälfte beerben. 
Mit notarieller Urkunde be-
antragten diese zu einem 
späteren Zeitpunkt die Er-
teilung eines gemeinschaft-
lichen Rest-Teilerbscheins, da 
Abkömmlinge der Großeltern 
väterlicherseits nicht ermittelt 
worden seien. Das Nachlass-
gericht führte weitere Ermitt-
lungen durch, aber auch die-
se erbrachten keine Hinweise 
auf weitere Erbberechtigte.
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Daraufhin stellte das Nach-
lassgericht mit Beschluss fest, 
dass kein anderer Erbe hin-
sichtlich des verbleibenden 
½-Anteils des Nachlasses als 
das Land Niedersachsen vor-
handen sei. 
Der Senat hat die Entschei-
dung auf die Beschwerde des 
Landes Niedersachsen mit 
Beschluss vom 17. Dezember 
2021 aufgehoben und an das 
Nachlassgericht zur Entschei-
dung über den beantragten 
Erbscheinantrag zurückver-
wiesen. Das Nachlassgericht 

hätte das Erbrecht des Lan-
des nicht feststellen dürfen. 
Eine Fiskuserbschaft komme 
bei der gegebenen Sachlage 
in keinem Fall in Betracht. 
Sofern es dabei bliebe, dass 
lediglich Abkömmlinge der 
vorverstorbenen Großeltern 
mütterlicherseits existierten, 
würden diese nämlich allein 
erben. Bei Wegfall der ganzen 
Linie eines Großelternpaares 
trete die Linie des anderen 
Großelternpaares an deren 
Stelle, § 1926 Abs. 4 BGB. 
Sofern es aufgrund neuerer 

Erkenntnisse Abkömmlinge 
der Großeltern väterlicherseits 
gebe, erbten diese für deren 
Linie. 
Für eine Fiskuserbschaft be-
stehe danach kein Raum; der 
Staat sei lediglich Noterbe. 
Das Nachlassgericht habe 
noch über den ausstehenden 
Erbscheinsantrag zu ent-
scheiden und dazu weitere 
Ermittlungen zu tätigen. 

Pressemitteilung Nr. 2/2022 
vom 10. Januar 2022



Ist ein Leasingvertrag über 
ein Auto rückabzuwickeln, 
steht dem Leasingnehmer 
grundsätzlich ein Anspruch 
auf Rückzahlung der bereits 
geleisteten Leasingraten zu. 
Demgegenüber kann der 
Leasinggeber, also derjenige 
der das Auto zur Verfügung 
gestellt hat, Nutzungsent-
schädigung für die zwischen-
zeitlich gefahrenen Kilometer 

verlangen. 
Über die einzelnen Voraus-
setzungen dieser Ansprüche, 
insbesondere über die Frage, 
wie die Höhe des Nutzungs-
ersatzes zu bemessen ist, hat 
der 7. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Braunschweig in 
seinem Berufungsurteil vom 
1. Februar 2022 (7 U 566/20) 
entschieden, dem folgender 
Sachverhalt zugrunde lag:

Das klagende Unternehmen 
erreichte aufgrund eines 
Mangels des von ihm geleas-
ten Fahrzeugs Audi A6 Avant 
50 TDI quattro tip-tronic eine 
Rückabwicklung des Leasing-
vertrages mit der beklagten 
Leasinggeberin und forderte 
von dieser anschließend die 
Rückzahlung der geleisteten 
Leasingraten.

Nutzungsentschädigung bei Rückabwicklung 
eines Leasingvertrages
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Die Beklagte rechnete ihrerseits mit der Nutzungsentschädigung auf und 
beanspruchte dabei 0,67 % des Neupreises pro gefahrenen 1.000 km, wobei 
dieser Pauschale die Erwartung einer Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs 
von 150.000 km zu Grunde liegt. Diesen Prozentfaktor hatte das vermitteln-
de Autohaus in ein Formular eingetragen, das die Beklagte zur Verfügung 
gestellt und der Geschäftsführer der Klägerin bei Rückgabe des Fahrzeugs 
unterschrieben hatte. In diesem Formular befand sich unter Angabe „Prozent-
faktor: 0,67 %“ ein weiteres Feld „Nutzungsentschädigung“, das das Autohaus 
nicht ausgefüllt hatte. Die Beklagte berief sich darauf, der „Prozentfaktor“ sei 
durch die Unterschrift des Geschäftsführers der Klägerin rechtsverbindlich 
festgelegt worden.
Der Senat entschied, dass dieser Abrede keine Geltung zukomme. Anders 
als vom Landgericht Braunschweig angenommen handele es sich bei der 
unterzeichneten Erklärung um Allgemeine Geschäftsbedingungen, welche 
die Beklagte einseitig für eine Vielzahl von Verträgen festgelegt habe. Um 
den Vertragspartner vor der einseitigen Inanspruchnahme der Vertragsge-
staltungsmacht zu schützen, unterliegen Allgemeine Geschäftsbedingungen 
grundsätzlich inhaltlichen Beschränkungen und müssen klar und verständ-
lich formuliert sein. Zwar gebe es bei einer Preis- oder Berechnungsabrede 
keine Inhaltskontrolle, jedoch habe die Beklagte gegen das Transparenzgebot 
gem. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB verstoßen, weil nur das Feld „Prozentfaktor“ und 
nicht das Feld „Nutzungsentschädigung“ ausgefüllt worden sei. Die Formu-
lierung lasse keinen Rückschluss darauf zu, dass sie die Grundlage für die 
Berechnung der Nutzungsentschädigung bilde. Es sei außerdem nicht er-
kennbar, auf welche Bezugspunkte sich der Prozentfaktor beziehe. Auch von 
einem Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft könne nicht verlangt wer-
den, dass er präsentes Wissen über die Einzelheiten der Berechnung einer 
Nutzungsentschädigung habe.
Der Senat hat letztendlich die Anrechnung der Nutzungsentschädigung nach 
der „linearen Berechnungsmethode“ vorgenommen. Dabei wird der Kauf-
preis des Fahrzeugs zu der voraussichtlichen Restlaufleistung ins Verhältnis 
gesetzt und mit der tatsächlichen Fahrleistung des Käufers multipliziert. Die 
Gesamtlaufleistung hat der Senat unter Berücksichtigung des statistischen 
Mittelwerts für das streitgegenständliche Fahrzeug auf 300.000 km geschätzt. 
Die Berücksichtigung der höheren Gesamtlaufleistung führte letztendlich zu 
einer erheblichen Reduzierung der geforderten Nutzungsentschädigung.
 
Pressemitteilung Nr. 10/2022 vom 8. März 2022
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Kein Fairnessaus-
gleich für den VW-
Beetle

Der 2. Zivilsenat des Ober-
landesgerichts Braunschweig 
hat mit Urteil vom 10. März 
2022 die Berufung der Erbin 
eines früheren Karosserie-
konstrukteurs und späteren 
Leiters der Abteilung Karos-
serie-Konstruktion der Por-
sche AG zurückgewiesen (2 
U 47/19). Der Senat bestätigt 
damit die Entscheidung des 
Landgerichts Braunschweig, 
wonach der Klägerin kein 
Anspruch gegen die Volkswa-
gen AG auf eine angemesse-
ne Beteiligung am wirtschaft-
lichen Erfolg des VW-Käfers 

zustehe.
Die Klägerin ist die Tochter 
eines im Jahr 1966 verstorbe-
nen früheren Konstrukteurs, 
der als Angestellter in den 
Jahren 1934 bis 1938 an der 
Entwicklung des als Ur-Kä-
fer bezeichneten Fahrzeugs 
beteiligt war. Sie geht davon 
aus, dass die äußere Gestal-
tung des Ur-Käfers auf ihn 
zurückzuführen sei und sich 
sein Werk auch heute noch in 
dem Modell VW-Beetle/Käfer 
fortsetze. Aufgrund des Miss-
verhältnisses zwischen dem 
damaligen Lohn ihres Vaters 
und dem wirtschaftlichen 
Erfolg des Fahrzeugs stehe 
ihr eine weitere Vergütung, 
ein sogenannter Fairnessaus-
gleich, nach § 32a Urheber-

rechtsgesetz (UrhG) zu. 
Die Berufung blieb aus ver-
schiedenen Gründen erfolg-
los. 

Nach Auffassung des Senats 
habe die Klägerin zum einen 
nicht nachgewiesen, dass 
ihr Vater tatsächlich Urheber 
der äußeren Gestaltung des 
Ur-Käfers sei. Dieser Bewer-
tung stünden auch nicht die 
öffentlichen Äußerungen von 
Ferdinand Porsche, ihr Vater 
sei an der Entwicklung der 
VW-Karosserie beteiligt ge-
wesen, und von Ferdinand 
Piëch, ihr Vater habe „für den 
Käfer (…) die Karosserie konst-
ruiert“ entgegen. 
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Diese Aussagen ließen kei-
ne Rückschlüsse darauf zu, 
welchen konkreten Beitrag 
ihr Vater geleistet habe. Die 
von der Klägerin als Nach-
weis seiner Urheberschaft 
eingereichten Zeichnungen 
zeigten entweder nicht den 
Ur-Käfer, wie er später herge-
stellt und produziert worden 
sei, oder sie hätten nicht ein-
deutig ihrem Vater zugeord-
net werden können. 

Zum anderen scheitere der 
Fairnessausgleich auch da-
ran, dass kein schutzfähiges 
Werk vorliege. Bei einem 
Auto, also einem Gebrauchs-
gegenstand, unterlägen 
nur solche Merkmale dem 
urheberrechtlichen Schutz, 
die nicht allein technisch, 
sondern auch künstlerisch 
gestaltet seien. Maßgebend 
sei nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs, ob 
der ästhetische Gehalt als sol-
cher ausreiche, um von einer 
künstlerischen Leistung zu 
sprechen. Weder die äußere 
Gestaltung des Fahrzeugs, 
wie es sich auf den von der 
Klägerin eingereichten Skiz-
zen zeige, die ihrer Ansicht 
nach von ihrem Vater stamm-
ten, noch die äußere Gestal-
tung des Ur-Käfers, stellten 

eine nach Urheberrecht 
schutzfähige Schöpfung 
dar. So seien die seitens der 
Klägerin hervorgehobenen 
Gestaltungselemente, wie 
beispielsweise das Trittbrett, 
das „Käfer-Lächeln“ und der 
aufgesetzte Kotflügel, bereits 
damals bekannt und bei an-
deren Fahrzeugen zu finden 
gewesen.
Selbst für den Fall, dass von 
einer schutzfähigen Gestal-
tung des auf den Skizzen 
abgebildeten Fahrzeugs oder 
des Ur-Käfers auszugehen 
sei, stellte sich deren Verwen-
dung in dem Nachfolgemo-
dell VW-Beetle/Käfer als eine 
freie zulässige Benutzung 
nach § 24 Abs. 1 UrhG a.F. 
dar. Trotz der Übereinstim-
mung einzelner Gestaltungs-
elemente spiegele sich der 
Gesamteindruck der früheren 
Fahrzeuge nicht in dem neu-
en Modell wieder.

Pressemitteilung Nr. 11/2022 
vom 10. März 2022

Nachtrunk“ befreit 
Versicherung von 
Leistungspflicht

Kommt es zu einem Unfall, ist 
eine KFZ-Versicherung darauf 
angewiesen, von ihrem Versi-

cherungsnehmer umfassend 
über den Hergang informiert 
zu werden. Verstößt der Ver-
sicherungsnehmer gegen 
diese Obliegenheit, kann dies 
im Einzelfall dazu führen, dass 
die Versicherung von ihrer 
Leistungspflicht befreit ist. 
Eine solche Konstellation lag 
dem 11. Zivilsenat des Ober-
landesgerichts Braunschweig 
als Berufungsinstanz zur Ent-
scheidung vor. 

Der klagende Versicherungs-
nehmer fuhr mit seinem 
Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von ca. 20 
km/h gegen eine Laterne. Er 
wartete nicht an der Unfall-
stelle, sondern begab sich zu 
dem nahegelegenen Haus 
seiner Eltern. Seine Eltern 
nahmen die Polizeibeamten 
am Unfallort in Empfang. 
Die von der Polizei ca. 1,5 
Stunden nach dem Unfall 
entnommene Blutprobe des 
Klägers wies 2,79 Promille 
auf. Der Kläger behauptete, 
nach dem Unfall 0,7 l Wodka 
getrunken und sich schlafen 
gelegt zu haben. Mit seiner 
Klage begehrte er den Ersatz 
der an seinem Fahrzeug ent-
standenen Schäden sowie die 
Zahlung der Reparaturkosten 
für die Laterne.
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Die beklagte Versicherung 
lehnte dies aufgrund der er-
heblichen Alkoholisierung 
des Klägers ab. Den behaup-
teten „Nachtrunk“ erachtete 
sie nicht als plausibel. 

Das Landgericht Braun-
schweig wies die Klage ab. Es 
sei aufgrund des gesamten 
Akteninhalts und der er-
hobenen Beweise von einer 
alkoholbedingten absoluten 
Fahruntüchtigkeit des Klä-
gers im Zeitpunkt des Unfalls 
auszugehen. Nach den ver-
einbarten Versicherungsbe-
dingungen bestehe danach 
kein Versicherungsschutz. 
Der Kläger legte gegen die-
se Entscheidung Berufung 
mit der Begründung ein, der 
seitens des Gerichts bestellte 
Gutachter habe letztendlich 
nicht ausschließen können, 
dass der Kläger im Zeitpunkt 
des Unfalls nüchtern gewe-
sen sei. 

Der Senat sah hingegen 
keine Veranlassung weiter 
aufzuklären, ob der Kläger 
das Fahrzeug alkoholisiert 
geführt habe, oder aber ob 
der hohe Blutalkoholwert auf 
einen „Nachtrunk“ zurück-
zuführen sei. Vielmehr sei zu 
berücksichtigen, dass der Klä-
ger aufgrund des geltenden 
Versicherungsvertrages nebst 
den allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen nach Ein-
tritt eines Versicherungsfalles 
verpflichtet ist, alles zu tun, 
was der Aufklärung des Scha-
dens dient. Die Auskunfts-
pflicht erschöpfe sich dabei 
nicht nur in der bloßen Wei-
tergabe von Informationen, 
sondern erfasse auch das 
Verhalten des Versicherten 
am Unfallort. Danach oblie-
ge es dem Versicherten, den 
Unfallort nicht zu verlassen, 
ohne die erforderlichen Fest-
stellungen zum Beispiel zum 
Drogen- und Alkoholkonsum 

des Fahrers zu ermöglichen. 
Der Versicherer muss die 
Möglichkeit haben, sämtliche 
mit dem Schadensereignis 
zusammenhängenden Tatsa-
chen, aus denen sich gerade 
auch eine Leistungsfreiheit 
ergeben könne, zu überprü-
fen. Dies habe der Kläger mit 
seinem behaupteten Nach-
trunk vereitelt. Eine verläss-
liche Bestimmung der Blut-
alkoholkonzentration zum 
Unfallzeitpunkt, die in diesem 
Fall am Unfallort routine-
mäßig zu erwarten gewesen 
wäre, sei nicht mehr durch-
führbar gewesen.
Nachdem der Senat den Klä-
ger auf seine tatsächliche und 
rechtliche Bewertung hinge-
wiesen hatte, hat der Kläger 
seiner Berufung gegen das 
landgerichtliche Urteil zu-
rückgenommen.

Pressemitteilung Nr. 15/2022 
vom 26. April 2022
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Entscheidungen des 1. Strafsenats

Erneute Überprüfung 
der Wiederaufnahme 
des Strafverfahrens 
gegen Winterkorn 

Der 1. Strafsenat des Oberlan-
desgerichts hat mit Beschluss 
vom 19. April 2022 entschie-
den, dass das Landgericht 
Braunschweig erneut über 
die Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens gegen den 
Angeklagten Prof. Dr. Winter-
korn wegen Verstoßes gegen 

das Wertpapierhandelsgesetz 
(16 KLs 75/19) zu entscheiden 
hat. 

Mit Erfolg hat sich die Staats-
anwaltschaft damit gegen die 
Entscheidung der 16. großen 
Strafkammer des Landge-
richts Braunschweig vom 
7. Februar 2022 beschwert, 
das Strafverfahren nicht fort-
zusetzen. Das Verfahren hatte 
die Kammer auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft zuvor mit 
Beschluss vom 14. Januar 2021 
gemäß § 154 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 

1 StPO wegen einer erheblich 
höheren Strafandrohung und 
-erwartung in einem weite-
ren gegen den Angeklagten 
bei der 6. Strafkammer des 
Landgerichts anhängigen 
Verfahren wegen Betruges 
im Zusammenhang mit dem 
Einbau von Dieselmotoren 
(sog. NOx-Verfahren) einge-
stellt. 
Dem Beschwerdeverfahren 
lag ein Antrag der Staats-
anwaltschaft zugrunde, das 
vorläufig eingestellte Ver-

fahren wiederaufzunehmen, 
nachdem die zuständige 
6. Strafkammer das Verfahren 
gegen Winterkorn wegen Be-
truges zur gesonderten Ver-
handlung und Entscheidung 
abgetrennt (nunmehr Az. 
6 KLs 80/21) und zu erkennen 
geben hatte, die Verhand-
lung erst nach Abschluss des 
Verfahrens gegen die ehema-
ligen Mitangeklagten begin-
nen zu wollen. Diesen hat die 
16. große Strafkammer mit 
der angefochtenen Entschei-
dung abgelehnt. 

Die Gründe, die zu einer Ein-
stellung des Verfahrens ge-
führt hätten, lägen weiter vor, 
und die zeitliche Verschie-
bung der Hauptverhandlung 
in dem Betrugsverfahren falle 
bei einer Gesamtabwägung 
nicht entscheidend ins Ge-
wicht. So könne die 6. Straf-
kammer u.a. auf die Erkennt-
nisse aus dem gegenwärtig 
geführten Verfahren gegen 
die weiteren Angeklagten 
(6 KLs 23/19) zurückgreifen. 

Der 1. Strafsenat des Oberlan-
desgerichts hat demgegen-
über am 19. April 2022 (1 Ws 
67/22) entschieden, dass die 
16. große Strafkammer bei 
ihrem Beschluss nicht alle 
maßgeblichen Umstände 
berücksichtigt habe, weshalb 
der Senat diesen aufgehoben 
und zur erneuten Entschei-
dung an das Landgericht 
zurückgegeben hat.
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Der damaligen Einstellungs-
entscheidung der 16. großen 
Strafkammer habe die Erwar-
tung zugrunde gelegen, dass 
der Angeklagte Winterkorn 
am Ende einer im Februar 
2021 beginnenden Hauptver-
handlung wegen gewerbs- 
und bandenmäßigen Be-
truges verurteilt werde. Die 
Erwartung des Beginns der 
Hauptverhandlung zum da-
maligen Zeitpunkt habe sich 
aufgrund der Abtrennung 
und damit einhergehenden 
Verschiebung gegen ihn in-
dessen nicht erfüllt. 

Zudem sei zu erwarten, dass 
sich die Verschiebung straf-
mildernd auswirke. Daher 
habe die Strafkammer zu 
überprüfen, ob die Annahme 
weiterhin gerechtfertigt sei, 
die zu erwartende Strafe in 
dem Betrugsverfahren recht-
fertige die Einstellung des 
hiesigen Verfahrens. Auch 
habe sich das Landgericht 
nicht ausreichend mit einer 
– aufgrund der zeitlichen Ver-
zögerung – drohenden Ver-
jährung des eingestellten Ver-
fahrens auseinandergesetzt.

Der Senat hat mit seinem 
Beschluss nicht abschließend 
über die Frage entschieden, 
ob das Verfahren wiederauf-
zunehmen ist. Diese Ent-
scheidung ist allein von dem 
Gericht zu treffen, das die 
Einstellung beschlossen hat. 
Das Landgericht wird aber 
aufgrund der Entscheidung 
des Senats erneut über den 
Antrag der Staatsanwalt-
schaft zu entscheiden haben.

Pressemitteilung Nr. 14/2022 
vom 21. April 2022



Muss Deutschland 
ausliefern?

Ein polnischer Staatsbürger 
steht seit drei Jahren in Polen 
vor Gericht. Ihm werden zahl-
reiche Straftaten, u. a. auch 
ein Einbruch in ein Juwelier-
geschäft im Département 
Ardennes/Frankreich im Jahr 
2013 vorgeworfen. Das polni-
sche Gericht sah, da der Ver-

dächtige die Tat gestanden 
habe, keinen Anlass, Untersu-
chungshaft anzuordnen.

Auch in Frankreich wurde we-
gen derselben Tat ermittelt. 
Nachdem der Verdächtige 
sich dem dortigen Verfahren 
nicht stellte, erließ die zustän-
dige Untersuchungsrichterin 
auf Antrag des Staatsanwalts 
des Bezirksgerichts Paris im 
Jahr 2019 einen europäischen 

Haftbefehl. Das polnische Ge-
richt lehnte gegenüber den 
französischen Behörden eine 
Auslieferung des Verdächti-
gen unter Hinweis auf das ei-
gene Strafverfahren ab. Nach-
dem der Verdächtige im Juli 
2022 im Landkreis Peine auf 
Grundlage des europäischen 
Haftbefehls festgenommen 
worden war, beantragten die 
französischen Behörden sei-
ne Auslieferung.



Der Verdächtige wehrte sich 
gegen die Auslieferung. Diese 
würde die Entscheidung des 
polnischen Gerichts, eine Aus-
lieferung abzulehnen, unter-
laufen und das in Polen ge-
führte Verfahren gefährden.

Dies hat der zuständige 
1. Strafsenat des Oberlandes-
gerichts Braunschweig ab-
weichend beurteilt. Er hat mit 
Beschluss vom 16. September 
2022 (1 AR (Ausl.) 17/22) ent-
schieden, dass die Ausliefe-
rung zulässig ist. Das in Polen 
geführte Strafverfahren und 
die darauf gegründete Ent-
scheidung, den Verdächtigen 
nicht auszuliefern, stehe der 
Entscheidung nicht ent-
gegen.

Die Bewilligung der Ausliefe-
rung könne zwar abgelehnt 
werden, wenn gegen den 
Verfolgten wegen derselben 
Tat, die dem Auslieferungs-
ersuchen zugrunde liegt, 
im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ein strafrechtli-
ches Verfahren geführt wird. 
Gemeint sei damit aber 
ausschließlich ein im In-
land geführtes Verfahren. In 
Deutschland werde aber kein 
solches Verfahren geführt. 

Auch liege kein Verstoß 
gegen das Verbot der Dop-
pelbestrafung vor, da bislang 
keine Urteile ergangen seien. 
Es liege auch weiterhin eine 
Fluchtgefahr vor, da zu erwar-
ten sei, dass der Verdächtige 
sich dem Verfahren in Frank-
reich nicht stellen werde. Die-
se Annahme sei insbesondere 
im Hinblick auf die Schwere 
der ihm zur Last gelegten Tat 
gerechtfertigt, für die nach 
französischem Recht eine 
Freiheitsstrafe bis zu 7 Jahren 
droht.

Pressemitteilung Nr. 31/2022 
vom 27. September 2022

Verwendung von 
Kennzeichen verfas-
sungswidriger Orga-
nisationen auf Face-
book

Es ist gemeinhin bekannt, 
dass die Verwendung des Ha-
kenkreuzes als Kennzeichen 
der Nationalsozialistischen 
Partei Deutschlands (NSDAP) 
strafbar ist. Die insoweit an-
wendbare Strafnorm des 
§ 86a des Strafgesetzbuches 
(StGB) zielt nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs 
unter anderem darauf ab, 

zu verhindern, dass verfas-
sungswidrige Organisationen 
oder Bestrebungen erneut 
erstarken. Auch soll der Ein-
druck verhindert werden, es 
gebe eine rechtsstaatswidrige 
innenpolitische Entwicklung, 
die dadurch gekennzeichnet 
sei, dass verfassungsfeindli-
che Bestrebungen der durch 
das Kennzeichen angezeig-
ten Richtung geduldet wür-
den. 

Mit dem Schutzzweck dieser 
Norm befasste sich nunmehr 
der 1. Strafsenat des Oberlan-
desgerichts Braunschweig in 
seinem Urteil vom 5. Oktober 
2022 (Az. 1 Ss 34/22), dem fol-
gender Sachverhalt zugrunde 
lag:

Die Angeklagte postete auf 
ihrem privaten Account bei 
Facebook ein Muster eines 
„EU-Gesundheitspasses“, der 
ein negatives SARS-CoV-2 
Laborergebnis auswies, sowie 
die Abbildung eines Gesund-
heitspasses aus der NS-Zeit 
versehen mit einem Haken-
kreuz und dem Textzusatz 
„Die Geschichte wiederholt 
sich. Das Drehbuch wird im-
mer billiger“.
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Sowohl das Amtsgericht 
Osterode am Harz als auch 
das Landgericht Göttingen 
sprachen die Angeklagte 
von dem Vorwurf der Ver-
wendung von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organi-
sationen frei. Strafbar seien 
nur Handlungen, die im 
Einzelfall geeignet seien, bei 
objektiven Beobachtern den 
Eindruck einer Identifikation 
des Handelnden mit den 
Zielen der verbotenen Orga-
nisation, deren Kennzeichen 
er verwende, zu erwecken. 
Bei dem Beitrag der An-
geklagten stehe jedoch die 
Kritik an der Gesundheits-
politik im Vordergrund; nicht 
erkennbar sei, dass sie sich 
in irgendeiner Weise mit der 
nationalsozialistischen Ideo-
logie solidarisch erkläre.

Die gegen diese Entschei-
dung eingelegte Revision der 
Staatsanwaltschaft Göttingen 
hat Erfolg. 

Der 1. Strafsenat ist dem 
Antrag der Generalstaats-
anwaltschaft gefolgt und hat 
das Urteil des Landgerichts 
Göttingen aufgehoben und 
die Sache zur erneuten Ver-
handlung und Entscheidung 
zurückverwiesen.

Das Landgericht habe zwar 
das auf dem abgebildeten 
Gesundheitspass aufge-
druckte Hakenkreuz zutref-
fend als verbotenes Kenn-
zeichen bewertet. Jedoch 
entspreche die einschrän-
kende Auslegung des Merk-
mals „Verwenden“ in diesem 
Fall nicht der höchstrichter-
lichen und obergerichtlichen 
Rechtsprechung. Insbeson-
dere stehe im vorliegenden 
Fall das vom Bundesverfas-
sungsgericht formulierte Ziel 
der Strafnorm, das Kenn-
zeichen aus dem politischen 
Leben zu verbannen und zu 
tabuisieren, einer Straflosig-
keit entgegen.

Eine Verwendung eines 
solchen Kennzeichens sei 
nur dann als straflos zu be-
werten, wenn es offensicht-
lich zum Zweck der Kritik an 
der Vereinigung oder der 
dahinterstehenden Ideologie 
dargestellt werde. Der Bun-
desgerichtshof habe daher 
die Straflosigkeit in Fällen 
angenommen, in denen ein 
durchgestrichenes oder zer-
störtes Kennzeichen genutzt 
worden sei, um gerade zum 
Ausdruck zu bringen, dass 
man sich von einer mit dem 
Kennzeichen in Verbindung 

stehenden Organisation oder 
Ideologie distanziere bzw. 
diese bekämpfe. 
Eine solche optische Distan-
zierung von der NSDAP oder 
deren Ideologie sei der tatge-
genständlichen Abbildung 
des Hakenkreuzes nicht zu 
entnehmen. 

Auch handele es sich bei 
einem Post bei Facebook 
grundsätzlich nicht um eine 
lediglich flüchtige Verwen-
dung des Kennzeichens, 
zumal auch die Gefahr des 
Weiterverbreitens bestehe. 
Die Entscheidung über die 
Aufhebung und Zurückver-
weisung ist nicht anfechtbar.

Pressemitteilung Nr. 34/2022 
vom 18. Oktober 2022
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Wenn sich Eltern 
über die Belange 
des Kindes nach der 
Trennung nicht mehr 
einig sind

In den letzten Monaten hat 
die Presse wiederholt über 
ein Sorgerechtsverfahren 
berichtet, das zunächst beim 
Amtsgericht Braunschweig 
und anschließend als Be-
schwerdeverfahren beim 
Oberlandesgericht Braun-
schweig geführt wurde. In 
diesem Verfahren streiten 
die Eltern eines Kindes nach 
der Trennung u. a. darüber, in 
welchem Haushalt das Kind 
zukünftig leben soll. 

Der Senat hat in diesem 
umfangreichen Verfahren 
abschließend entschieden, 
dass der Verbleib des Kindes 

in dem Haushalt des Vaters 
dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht.

In Gerichtsverfahren sind 
nach der Trennung der El-
tern neben der Frage, wo ein 
Kind leben soll, vielfach auch 
Meinungsverschiedenheiten 
über den Schulbesuch, ge-
sundheitliche oder vermö-
gensrechtliche Belange zu 
klären. Das Familiengericht 
hat dann auf entsprechen-
den Antrag der Eltern zu 
entscheiden, wer zukünftig 
das Sorgerecht oder Teile des 
Sorgerechts, wie beispiels-
weise die Gesundheitssorge 
oder das Recht zur Regelung 
schulischer Angelegenheiten 
für das Kind ausübt. In diesen 
Verfahren geht es zumeist 
nicht darum, dass das Kind in 
einem der Haushalte gefähr-
det wäre, sondern vielmehr 

darum, dass die Eltern sich 
nicht einigen können, und 
es deshalb einer Klarstellung 
bedarf. 

Die Entscheidung des Ge-
richts hat sich nach den 
Vorgaben des Gesetzgebers 
an dem Wohl des Kindes zu 
orientieren. Den Maßstab der-
artiger Entscheidungen gibt 
§ 1671 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB vor, 
wonach dem Sorgerechtsan-
trag eines Elternteils zu ent-
sprechen ist, wenn die Auf-
hebung der gemeinsamen 
Sorge und die Übertragung 
auf ihn dem Wohl des Kindes 
am besten entsprechen. Zu-
nächst hat das Gericht also 
festzustellen, dass die Eltern 
nicht mehr in der Lage sind, 
gemeinsam Entscheidungen 
für das Kind zu treffen. 

Entscheidungen aus den Familiensenaten
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Bei der Frage, auf welchen 
Elternteil das Sorgerecht 
dann zu übertragen ist, sind 
die von der Rechtsprechung 
entwickelten Kriterien, wie 
der Kontinuitätsgrundsatz, 
die Erziehungseignung im 
Sinne der Förderung des 
Kindes und schließlich die 
Bindungstoleranz der Eltern 
von Bedeutung. Die Bin-
dungstoleranz beinhaltet die 
Fähigkeit und Bereitschaft 
eines potenziell allein sorge-
berechtigten Elternteils, dem 
Kind ein positives Bild vom 
anderen Elternteil zu vermit-
teln und dessen Kontakte mit 
dem Kind zu fördern. 

Das Familiengericht hat die 
Kindeswohlprüfung unter Be-
rücksichtigung dieser Kriteri-
en und der Lebensumstände 
einzelfallbezogen vorzuneh-
men. Dabei kann auch der 
Wille eines Kindes ausschlag-
gebend sein. Insoweit ist 
jedoch besonders sorgfältig 
zu prüfen, ob der geäußerte 
Wille authentisch ist, und ob 
das Kind trotz eines Loyali-
tätskonflikts in der Lage ist, 
einen freien Willen zu bilden. 
Unter Abwägung sämtlicher 
der vorgenannten Kriterien 
hat der Senat seine Entschei-
dung getroffen und dem An-

trag des Vaters stattgegeben. 

Pressemitteilung Nr. 24/2022 
vom 22. Juli 2022

Staatliche Eingriffe in 
das Elternrecht

Ist das geistige, seelische oder 
körperliche Wohl von Kin-
dern durch das Verhalten der 
sorgeberechtigten Eltern ge-
fährdet, obliegt es dem Staat, 
die Kinder zu schützen. § 1666 
BGB, die zentrale Vorschrift 
des zivilrechtlichen Kinder-
schutzes, ermöglicht es den 
Familiengerichten in solchen 
Fällen in das Sorgerecht 
der Eltern einzugreifen. Das 
Sorgerecht stellt grundsätz-
lich ein subjektives Recht der 
Eltern dar, das sie im Inter-
esse ihres Kindes auszuüben 
haben. Es betrifft sämtliche 
Lebensbereiche des Kindes 
und beinhaltet insbesonde-
re auch die Entscheidung 
über seinen Aufenthalt, seine 
Schulwahl oder auch gesund-
heitliche Belange. Besteht in 
diesen Bereichen eine Ge-
fährdung für das Kind, und 
sind die Eltern nicht bereit, 
dieser entgegenzuwirken, 
kann das Gericht ihnen Teile 
der Sorge oder auch das ge-
samte Sorgerecht entziehen. 

Dabei unterliegt das Gericht 
dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz, d.h. es darf nur 
erforderliche Maßnahmen 
ergreifen und hat stets zu 
prüfen, dass diese auch die 
mildesten Eingriffe in das el-
terliche Sorgerecht darstellen.
Eingriffe nach § 1666 BGB 
in das Elternrecht kommen 
danach immer nur dann in 
Betracht, wenn von einer 
konkreten Gefahr für das Kind 
auszugehen ist. Das Gericht 
hat dabei auf Grundlage der 
Ermittlungen zu entscheiden, 
ob eine gegenwärtige, in ei-
nem solchen Maße vorhande-
ne Gefahr vorliegt, dass sich 
bei der weiteren Entwicklung 
eine erhebliche Schädigung 
mit ziemlicher Sicherheit vor-
aussehen lässt.

Eine solche Einzelfallent-
scheidung hatte nun der 
2. Familiensenat des Ober-
landesgerichts Braunschweig 
in dem Verfahren 2 UF 122/22 
zu treffen. Das erstinstanz-
liche Familiengericht hatte 
der alleinsorgeberechtigten 
Mutter nach umfangreichen 
Ermittlungen Teile der elter-
lichen Sorge entzogen, um 
eine Unterbringung ihres 
14-jährigen Kindes zu errei-
chen. 
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Das Kind leidet unter früh-
kindlichem Autismus und 
hat einen sehr hohen Betreu-
ungs- und Förderbedarf. Die 
Mutter werde langfristig nicht 
in der Lage sein, die Betreu-
ung und Versorgung ohne 
Gefahr für das Wohl des Kin-
des sicherzustellen, so das Fa-
miliengericht. Zwar habe der 
eingesetzte Sachverständige 
der Mutter die Betreuung 
zunächst zugetraut, jedoch 
sei damit zu rechnen, dass die 
Mutter mit fortschreitendem 
Alter ausfalle bzw. nicht mehr 
in der Lage sei, auf ihr Kind 
einzuwirken. Langfristig lasse 
sich daher eine Unterbrin-
gung nicht vermeiden. 
 
Diese Entscheidung hat das 
Oberlandesgericht Braun-
schweig mit Beschluss vom 
22. Dezember 2022 aufgeho-
ben, mit der Folge, dass die 
elterliche Sorge bei der Mut-
ter verbleibt. Die Möglichkeit, 
dass ein allein betreuender 
Elternteil eines schwer behin-
derten Kindes zukünftig aus-
falle, stelle keine gegenwär-
tige Kindeswohlgefährdung 
dar. Die vorbeugende Fremd-
unterbringung zum Zwecke 
einer für das Kind vorteilhaf-
ten frühzeitigen Eingewöh-
nung in einer Einrichtung 

ohne konkreten Anlass recht-
fertige nicht den Entzug des 
Aufenthaltsbestimmungs-
rechts und der Gesundheits-
fürsorge. Auch der Vorwurf, 
dass das Kind nicht die best-
mögliche Förderung erhalte, 
begründe keine Gefährdung 
des Kindeswohls. Sowohl die 
Mutter als auch die umfas-
sende Betreuung des Kindes 
in der Schule stellten sicher, 
dass die unverzichtbaren Be-
dürfnisse des Kindes gewähr-
leistet würden. Eingriffe in das 
Sorgerecht, um eine optimale 
Förderung zu erzwingen, sind 
hingegen vom Kinderschutz-
recht – auch nach Auffassung 
des Bundesverfassungsge-
richts – nicht von dem Wäch-
teramt erfasst. 

Der Senat hat ferner be-
rücksichtigt, dass die Unter-
bringung des Kindes zum 
jetzigen Zeitpunkt seine 
Gesamtsituation nicht ver-
bessern würde, da die psy-
chische Belastung durch die 
Trennung von der Mutter und 
seinem bekannten Umfeld 
schwerer wiege.

Pressemitteilung Nr. 40/2022 
vom 29. Dezember 2022





Kapitalanleger-
Musterverfahren 

Am 29. Juni 2022 fand der 
13. Verhandlungstag im Kapi-
talanleger-Musterverfahren 
der Deka Investment GmbH 
gegen die Volkswagen AG 
und die Porsche Automo-
bil Holding SE (3 Kap 1/16) 
vor dem Oberlandesgericht 
Braunschweig statt. 

Der Senat hatte sich mit Be-
schluss vom 18. November 
2021 (dazu Pressemitteilung 
Nr. 24/2021 vom 18. November 
2021) zu einigen zentralen 
Fragestellungen positioniert 
und den Erlass eines Beweis-
beschlusses zu der Frage in 
Aussicht gestellt, ob und zu 
welchem Zeitpunkt Kenntnis 
auf der Vorstandsebene der 
VW AG von der Entscheidung 
zum Einbau unzulässiger Ab-
schalteinrichtungen in Fahr-
zeugen für den US-amerika-
nischen Markt bestand (dazu 
Pressemitteilung Nr. 24/2021 
vom 18.11.2021). 

Die Beteiligten haben zu 
diesem Hinweis schriftlich 
umfangreich Stellung ge-
nommen und den 13. Ver-
handlungstag dazu genutzt, 
ihre Einwände, insbesondere 

gegen die geplante Beweis-
aufnahme nochmals vorzu-
bringen. 

So vertreten die Muster-
klägerin sowie einige Bei-
geladene die Auffassung, 
dass die Volkswagen AG 
zu dem Kenntnisstand des 
Vorstandes bislang lediglich 
pauschal vorgetragen habe 
und damit bereits ihrer Dar-
legungspflicht nicht nach-
gekommen sei. Es fehlten 
Ausführungen zu den Ergeb-
nissen ihrer internen Ermitt-
lungen z. B. durch die Rechts-
anwaltskanzlei Jones Day 
sowie zu den Quellen ihres 
Vortrags. Zudem sprächen 
bereits zahlreiche Indizien für 
eine Kenntnis des Vorstan-
des, weshalb eine Beweisauf-
nahme entbehrlich sei. 

Die Volkswagen AG vertritt 
hingegen weiterhin die Auf-
fassung, dass wegen der aus 
ihrer Sicht fehlenden objekti-
ven Kursrelevanz bereits kei-
ne Ad-hoc-Mitteilungspflicht 
bestanden habe, weshalb 
es auf eine etwaige Kennt-
nis der Vorstandsmitglieder 
nicht ankomme.
Der Senat erörterte mit den 
Beteiligten die vorgenannten 
Einwände sowie weitere Fra-

gen des Verschuldens. Dabei 
führten die Musterklägerin 
und die Beigeladenen aus, 
dass die Volkswagen AG nicht 
über ausreichende Organisa-
tionstrukturen verfügt habe, 
die die Information des Vor-
standes durch die nachge-
ordneten Ebenen sicherge-
stellt hätten. Die Volkswagen 
AG geht hingegen davon aus, 
dass die erforderlichen Struk-
turen vorhanden gewesen 
seien, die jedoch durch die 
beteiligten Mitarbeiter nach-
geordneter Ebenen vorsätz-
lich umgangen worden seien.
Der Vorsitzende Dr. Jäde 
kündigte an, dass der Senat 
über die von den Beteiligten 
vertieft angesprochenen The-
men erneut beraten und sich 
insbesondere mit der Frage 
der „Wissensorganisation“ 
auseinandersetzen werde, die 
durch den Hinweisbeschluss 
vom 18.11.2021 in den Fokus 
gerückt sei. Anschließend 
werde der Senat einen weite-
ren Hinweis gegebenenfalls 
in Verbindung mit einem Be-
weisbeschluss erlassen.
Im Nachgang zu dem Ver-
handlungstermin sind von 
den Beteiligten umfangrei-
chen Schriftsätze eingereicht 
worden.
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Berufungsverfahren 
in Kaufsachen mit 
Bezug zum sog. „Ab-
gasskandal“ 

Nach den beim Oberlandes-
gericht ermittelten Zahlen 
sind seit 2017 bis einschließ-
lich 15. Dezember 2022 über 
3.500 Berufungsverfahren 
von Fahrzeugkäufern mit 
Bezug zu dem „sog. Abgas-
skandal“ eingegangen. Stand 
15. Dezember 2022 haben die 
zuständigen Zivilsenate in 
diesen Jahren ca. 2.900 dieser 
Verfahren erledigt.

Musterfeststellungs-
klage der Verbrau-
cherzentrale Südtirol 
gegen Volkswagen AG 
(Az. 4 MK 1/20)

Am 22. Februar hat der 4. Zi-
vilsenat des Oberlandes-
gerichts Braunschweig die 
Musterfeststellungsklage der 
Verbraucherzentrale Südtirol 
e.V. gegen die Volkswagen AG 
mündlich verhandelt.
Mit der im November 2018 
gesetzlich eingeführten 
Musterfeststellungsklage 
können Verbraucherinnen 
und Verbraucher verbindlich 

feststellen lassen, ob die tat-
sächlichen und rechtlichen 
Voraussetzungen eines An-
spruchs gegenüber einem 
Unternehmen vorliegen. In 
dem hiesigen Verfahren ver-
tritt die Verbraucherzentrale 
Südtirol e.V. als Musterkläger 
die Interessen von knapp 
über 1.000 Verbraucherin-
nen und Verbrauchern, die in 
Italien ansässig sind und die 
sich zum Klageregister ange-
meldet haben. Das Interesse 
des Musterklägers besteht 
vorwiegend in der Klärung, 
ob diesen Verbraucherinnen 
und Verbrauchern betreffend 
in Italien erfolgter Erwerbs-
vorgänge von Fahrzeugen 
der Marke VW, Audi, Seat und 
Skoda mit dem Motor der 
Baureihe EA 189 Schadens-

ersatzansprüche gegen die 
VW AG zustehen.
Der Senat hatte die Parteien 
bereits im Vorfeld darauf hin-
gewiesen, dass entgegen der 
Ausführungen des Musterklä-
gers nicht deutsches, sondern 
italienisches Sachrecht im 
Rahmen der Prüfung mög-
licher Schadensersatzansprü-
che zur Anwendung komme. 
Die internationale Zustän-
digkeit des angerufenen 
deutschen Gerichts sei von 
der Frage des anwendbaren 
Rechts zu trennen. Der vor-
liegende Sachverhalt werde 
von der Europäischen Verord-
nung Nr. 864/2007 über das 
auf außervertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende 
Recht (Rom II-Verordnung) 
erfasst. 
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Im Regelfall sei danach das 
Recht des Staates anzuwen-
den, in dem der Schaden 
eintritt, Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO. 
Dies sei vorliegend Italien. 

Trotz des Sitzes des Unter-
nehmens der Musterbeklag-
ten in Deutschland bestehe 
keine offensichtlich engere 
Verbindung zum deutschen 
Recht. Schließlich seien die 
gegenständlichen Verträge in 
Italien geschlossen worden; 
dorthin seien auch die Fahr-
zeuge ausgeliefert und in den 
Verkehr gebracht worden. 
Zweifel bei der Auslegung der 
Europäischen Verordnung 
bestünden nicht, so dass 
auch keine von dem Muster-
kläger angeregte Vorlage an 
den Gerichtshof der Europäi-
schen Union veranlasst sei.

Im Anschluss  an den Termin 
hat der Senat einen Beweis-
beschluss verkündet und – 
wie bereits in der mündlichen 
Verhandlung angekündigt 
–  ein Sachverständigengut-
achten zu Fragen der Anwen-
dung italienischen Rechts in 
Lehre und Rechtsprechung in 
Auftrag gegeben.

Berufungsverfahren 
wegen Widerrufs von 
Verbraucherdarle-
hensverträgen 

Auch im Jahr 2022 sind er-
neut zahlreiche Berufungs-
verfahren wegen Widerrufs 
von Verbraucherdarlehens-
verträgen mit Kfz-Finanzie-
rern beim Oberlandesgericht 
Braunschweig eingegangen. 
Neben dem 11. Zivilsenat ist 
seit dem 1. Januar 2021 der 
4. Zivilsenat mit diesen Ver-
fahren befasst. Gegenstand 
dieser Verfahren sind Dar-
lehensverträge, die Verbrau-
cher zur Finanzierung eines 
Fahrzeugs abgeschlossen 
und später widerrufen haben, 
weil die Widerrufsbelehrun-

gen oder die weiteren Pflicht-
angaben nicht ordnungsge-
mäß erteilt worden seien. Die 
Verbraucher wollen mit der 
Klage in den meisten Fällen 
erreichen, dass ihnen der sei-
nerzeit gezahlte Kaufpreis für 
das Fahrzeug gegen Rück-
gabe des gekauften Fahr-
zeugs zurückgezahlt wird. Die 
finanzierende Bank dagegen 
beruft sich in der Regel da-
rauf, dass der Verbraucher 
ordnungsgemäß informiert 
worden sei oder der Widerruf 
zu spät erfolgt und damit ver-
wirkt sei.
Von 2018 bis einschließlich 
15. Dezember 2022 sind über 
2.122 Verfahren eingegangen. 
1.272 dieser Verfahren haben 
die zuständigen Zivilsenate in 
diesen Jahren erledigt.
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Das Güterichterverfahren 
ermöglicht es den Parteien, 
im gemeinsamen Gespräch 
eine verbindliche, interessen-
gerechte Einigung in ihren 
vor den Zivil- und Familien-
senaten anhängigen Streit-
sachen zu finden. Das Verfah-
ren findet mit Zustimmung 
der Beteiligten vor einer nicht 
entscheidungsbefugten Rich-
terin oder einem Richter statt 
und hat die selbstbestimmte, 
nachhaltige und streitbeen-
dende Lösung des Konfliktes 
zum Ziel. 

Die Suche nach der Lösung 

Die langjährige Erfahrung 
der am Oberlandesgericht 
Braunschweig tätigen Güte-
richterinnen und Güterichter 
hat gezeigt, dass grundsätz-
lich alle Streitigkeiten einer 
einvernehmlichen Beilegung 
zugeführt werden können. 
Dementsprechend kann das 
Güterichterverfahren von 
allen Parteien und Beteiligten 
in jeder Lage eines gericht-
lichen Verfahrens in Anspruch 
genommen werden. Das 
gemeinsame Gespräch bietet 
Gelegenheit, alle Umstände 

des Sach- und Streitstandes 
und auch unkonventionelle 
Lösungsansätze umfassend 
zu erörtern; zudem können 
die Parteien sich jederzeit 
anwaltlicher Beratung bedie-
nen. In das Güterichterverfah-
ren können auch regelungs-
bedürftige Angelegenheit 
einbezogen werden, die 
nicht unmittelbar den Streit-
gegenstand betreffen, selbst 
wenn eine Klage bei einem 
anderen Gericht oder in einer 
anderen Instanz anhängig ist. 
Die richterliche Begleitung 
sichert dabei eine konstruk-
tive Gesprächsführung auch 
bei ausweglos erscheinenden 
Konflikten zu, obwohl sich 
die Beteiligten selbst zu einer 
zielführenden Kommunika-
tion bisher nicht in der Lage 
gesehen haben.
Dementsprechend haben 
die mit dem Güterichterver-
fahren verbundenen Vorteile 
einer zeitnahen Beendigung 
des streitigen Verfahrens mit 
einhergehender rechtlicher 
Verbindlichkeit bei Vermei-
dung weiterer Kosten in den 
vergangenen Jahren zu einer 
hohen Akzeptanz des auf Bei-
legung der Konflikte ausge-

richteten Verfahrens geführt.  
Im Jahr 2022 waren beim 
Oberlandesgericht Braun-
schweig insgesamt neun 
Richterinnen und Richter in 
den Güteverfahren tätig, die 
Streitigkeiten aus allen Be-
reichen des Zivilrechts – Bau-, 
Versicherungs- und Nachbar-
schaftssachen wie auch Erb- 
und Familienangelegenhei-
ten – erfasst haben. Aufgrund 
der fortgeltenden Maßnah-
men zur Bekämpfung der 
Pandemie war Anfang des 
Jahres noch eine zurück-
haltende Zustimmung zu 
Terminierungen festzustellen. 
Mitte des Jahres gab es dann 
einen deutlichen Anstieg der 
Verfahren und Termine. Im 
Jahr 2022 gingen insgesamt 
92 Güterichtersachen ein, die 
vielfach erfolgreich beendet 
werden konnten. 
Das Interesse der Richterin-
nen und Richter an der Aus-
bildung zur Güterichterin und 
zum Güterichter ist weiter-
hin sehr groß. Vor diesem 
Hintergrund wird das Ober-
landesgericht Anfang 2023 
Qualifizierungsmaßnahmen 
anbieten.

Güterichterverfahren am Oberlandesgericht Braunschweig
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 Austausch ist wichtig

Die Güterichterabteilung 
bietet aber nicht nur die 
gerichtsnahe Mediation als 
alternative Konfliktlösung 
an, sondern koordiniert auch 
den Austausch zwischen 
den Güterichterinnen und 
Güterichtern im Bezirk. In 
diesem Kontext fand im 
September letzten Jahres ein 
gemeinsamer Bezirksrich-
tertag für Güterichterinnen 
und Güterichter des Ober-
landesgerichtsbezirks sowie 
der Arbeitsgerichte und des 
Landesarbeitsgerichts statt. 

Der Referent Dr. Raimund 
Schwendner vermittelte den 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern Einblicke in die 
Themen „Entwicklungen in 
der Mediation im Hinblick auf 
systemische Lösungen“ sowie 
„Framing und Refraiming in 
der Mediation“. Neben der 
theoretischen Einbindung 
erhielten die Teilnehmenden 
die Möglichkeit, die Techni-
ken in praktischen Übungen 
anzuwenden. 

Zum Abschluss folgten An-
regungen des Referenten 
zur kooperativen Gestaltung 
einer Güteverhandlung (sog. 

Reflecting Team) sowie zur 
weiterhin aktuellen Heraus-
forderung der Durchführung 
von virtuellen Güteverhand-
lungen, sodass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
aus diesem Tag neben 
theoretischen Ansätzen auch 
eine umfassende Auswahl 
an Werkzeugen für künftige 
Güteverhandlungen mitneh-
men konnten. 

20 Jahre gerichtsnahe Me-
diation in Niedersachsen

Anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums der gerichtsnahen 
Mediation in Niedersach-
sen fand im Juni 2022 im 
Landgericht Göttingen eine 
Podiumsdiskussion statt, zu 
der der Präsident des Ober-
landesgerichts Wolfgang 
Scheibel eingeladen hatte. 
Die Wahl des Ortes Göttingen 
war dabei kein Zufall, schließ-
lich war das dortige Landge-
richt eines der Pilotgerichte in 
Niedersachsen, an dem den 
Bürgerinnen und Bürgern 
das Mediationsverfahren an-
geboten wurde.

Auf dem Podium fanden sich 
neben dem Präsidenten des 
Oberlandesgerichts Wolf-
gang Scheibel der ehemalige 

Präsident des Oberlandesge-
richts Celle Dr. Peter Götz von 
Olenhusen, die Präsidentin 
des Deutschen Anwaltvereins 
Edith Kindermann sowie der 
Vorsitzende des Göttinger 
Anwaltsvereins Jan Thomas 
Ockershausen ein. Gemein-
sam mit den weiteren Gästen 
diskutierten sie angeregt 
den Ausblick auf die Zukunft 
unter dem Titel: „20 Jahre Me-
diation – Was kommt nun?“ 
Einig waren sich sowohl die 
Richter- als auch die Anwalt-
schaft, dass die gerichts-
nahe Mediation als weiteres 
Mittel der Streitschlichtung 
aus dem Gerichtsalltag nicht 
mehr wegzudenken ist. 

Die hohe Qualität der seit 20 
Jahren angebotenen ge-
richtlichen Mediation zeigt 
sich auch in der weiterhin 
anhaltenden Nachfrage; so 
haben die Güterichterinnen 
und Güterichter des Ober-
landesgerichtsbezirks in den 
vergangenen 5 Jahren über 
3.100 Mediationen durchge-
führt.
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Personal - Richterlicher 
Dienst

Im Oberlandesgerichtsbezirk Braun-
schweig sind zum 31. Dezember 2022 
insgesamt 289 Richterinnen und Rich-
ter beschäftigt. Die Gesamtzahl setzt 
sich zusammen aus 245 planmäßi-
gen Richterinnen und Richtern sowie 
44 Richterinnen und Richtern auf 
Probe.

Im Einzelnen verfügen die Präsidial-
gerichtsbezirke über nebenstehende 
Personalausstattung im richterlichen 
Dienst.
Im gesamten Bezirk gestaltet sich die 
Aufteilung wie in nebenstehendem 
Diagramm dargestellt. 

Im Oberlandesgericht Braunschweig 
sind insgesamt 34 Richterinnen und 
Richter in der Rechtsprechung in den 
Senaten sowie im Bereich der Justiz-
verwaltung tätig.
Im Einzelnen setzt sich die Richter-
schaft am Oberlandesgericht aus dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts, 
dem Vizepräsidenten des Oberlandes-
gerichts, zwei Vorsitzenden Richte-
rinnen am Oberlandesgericht, sieben 
Vorsitzenden Richtern am Oberlan-
desgericht, 14 Richterinnen am Ober-
landesgericht und neun Richtern am 
Oberlandesgericht zusammen.
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Ernennungen und Beförderungen

Im Jahr 2022 fanden insge-
samt 22 Ernennungen und 
Beförderungen sowie eine 
Versetzung im hiesigen Be-
zirk statt.
An die Spitze des Amtsge-
richts Göttingen rückte mit 
seiner Ernennung zum Di-
rektor des Amtsgerichts Herr 
Dr. Jens Rass, der zuvor im 
Niedersächsischen Justiz-
ministerium tätig war. Im 

September 2022 übernahm 
Herr Alexander Wiemerslage 
– mit seiner Ernennung zum 
Präsidenten – die Leitung des 
Amtsgerichts Braunschweig. 
Daneben profitierten die 
Amtsgerichte des Oberlan-
desgerichtsbezirks von der Er-
nennung zweier Richterinnen 
und eines Richters jeweils zur 
Richterin bzw. zum Richter 
am Amtsgericht. 

Auch das Landgericht Braun-
schweig hat mit der Ernen-
nung von Herrn Ingo Groß 
zum Präsidenten des Land-
gerichts eine neue Leitung 
gewonnen. Daneben wurden 
bei dem Landgericht Braun-
schweig fünf Kolleginnen zu 
Richterinnen am Landgericht 
ernannt.
Bei dem Landgericht Göttin-
gen konnten eine Kollegin 

und ein Kollege zur Vorsit-
zenden Richterin bzw. zum 
Vorsitzenden Richter am 
Landgericht ernannt wer-
den. Daneben wurden drei 
Kolleginnen zur Richterin am 
Landgericht ernannt und ein 
Richter am Landgericht aus 
dem Braunschweiger Bezirk 
an das Landgericht Göttin-
gen versetzt. 
Auch bei dem Oberlandesge-
richt Braunschweig ergaben 

sich einige Veränderungen: 
So wurde zunächst im Janu-
ar Herr Michael Schulte zum 
Vorsitzenden Richter am 
Oberlandesgericht ernannt. 
Er war zuvor unter anderem 
bereits viele Jahre als Präsidi-
alrat beim Oberlandesgericht 
tätig und in dieser Funktion 
zunächst für Personalangele-
genheiten zuständig, wirkte 
aber auch maßgeblich in der 

Verwaltungsorganisation des 
Oberlandesgerichts mit und 
leitete vor seiner Ernennung 
zum Senatsvorsitzenden zu-
letzt das Organisations-, IT- 
und Fortbildungsreferat. Herr 
Schulte übernahm den u. a. 
für Bank- und Finanzsachen 
zuständigen 11. Zivilsenat.
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Sodann wurde im April mit 
Frau Anke Klocke eine wei-
tere Kollegin des Hauses zur 
Vorsitzenden Richterin am 
Oberlandesgericht befördert. 
Frau Klocke, die zunächst 
als Vorsitzende Richterin 
am Landgericht in Braun-
schweig Erfahrungen mit der 
Leitung eines Spruchkörpers 
gesammelt hatte, war zuvor 
bereits seit ihrer Ernennung 
zur Richterin am Oberlandes-

gericht im Jahr 2016 Mit-
glied des 7. Zivilsenats. Als 
Senatsvorsitzende übernahm 
sie nun die Leitung des 10. 
Zivilsenats, der maßgeblich 
mit Verfahren betreffend im 
Zusammenhang mit dem 
sog. „Diesel-Abgasskandal“ 
befasst ist.

Kurz darauf, im Mai des 
zurückliegenden Jahres, er-
hielt Frau Andrea Mitzlaff die 
Urkunde zur Ernennung zur 

Vorsitzenden Richterin am 
Oberlandesgericht. Sie ist 
seit 2013 Richterin am Ober-
landesgericht gewesen und 
seit vielen Jahren Mitglied 
des 1. Familiensenats, des-
sen Leitung sie nun mit ihrer 
Beförderung übernommen 
hat. Die ausgewiesene Exper-
tin des Familienrechts leitet 
zudem die Güterichterabtei-
lung und setzt sich in dieser 
Funktion seit vielen Jahren 

erfolgreich für mediative 
Streitbeilegungen ein. Mit 
der Leitung des 1. Familien-
senats tritt Frau Mitzlaff die 
Nachfolge von Herrn Ralph 
Kliche an, der all langjähriger 
Vorsitzender die Geschicke 
dieses Senats gesteuert hat 
und im Frühjahr 2022 in den 
wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet worden war.
Daneben erhielten Frau Dr. 
Maike Schäfer-Altmann und 
Frau Dr. Christina Engel-

mann Urkunden über die 
Ernennung zu Richterinnen 
am Oberlandesgericht. Beide 
waren zuvor an Amtsgerich-
ten des Bezirks tätig. Frau 
Dr. Schäfer-Altmann ist nun 
in dem u. a. für Arzthaftungs-
sachen zuständigen 9. Zivil-
senat eingesetzt, während 
Frau Dr. Engelmann als Bei-
sitzerin den 1. Familiensenat 
verstärkt. Schließlich wurde 
auch Herr Bohle Behrendt, 

der zuvor als Vorsitzender 
Richter am Landgericht in 
Braunschweig tätig war, zum 
Richter am Oberlandesge-
richt ernannt. Er übernahm 
als Präsidialrat die Leitung 
des hiesigen Organisations-, 
IT- und Fortbildungsreferats 
und war daneben im 3. Zivil-
senat spruchrichterlich tätig.
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Nachwuchswerbung und -gewinnung im 
richterlichen Dienst

Im Jahr 2022 kam der Nach-
wuchswerbung und -gewin-
nung erneut eine besondere 
Bedeutung zu. 
Im Zusammenwirken mit der 
Generalstaatsanwaltschaft 
Braunschweig hat das Ober-
landesgericht im November 
erstmals Studierende der 
Rechtswissenschaften der 
Universität Göttingen zu 
einem Informationsabend 
eingeladen. Zu der Veranstal-
tung unter dem Titel „Law is in 
the air“ fanden sich weit über 
100 Interessierte in einem Hör-
saal der Universität ein und 
informierten sich über den 
vielseitigen Berufsalltag und 
die verantwortungsvollen Auf-
gaben von Richter/-innen und 
Staatsanwält/-innen.

Auch die bereits fest etablier-
ten persönlichen Gespräche 
mit Referendarinnen und 
Referendaren aus dem hiesi-
gen Oberlandesgerichtsbezirk 
jeweils unmittelbar im An-
schluss an die erste Pflicht-
station wurden in diesem Jahr 
durchgeführt. Die Gespräche 
dienen zum einen dem Erfah-
rungsaustausch zum bisheri-
gen Referendariat, bieten zum 

anderen aber auch einen 
Ausblick auf eine Karriere in 
der Justiz. Den Referendarin-
nen und Referendaren wer-
den die anspruchsvollen und 
vielschichtigen Aufgaben, 
die eine Tätigkeit im Richter-
amt mit sich bringt, sowie die 
langfristigen Möglichkeiten 
und Vorzüge zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
nähergebracht. Dabei be-
steht ausreichend Raum für 
Fragen und Erörterungen. 

Schließlich wurden natürlich 
auch wieder zahlreiche Ein-
stellungsgespräche für den 
richterlichen Dienst durchge-
führt. Im Jahr 2022 konnten 
insgesamt 24 Proberichterin-
nen und Proberichter für die 
Bezirke der Generalstaats-
anwaltschaft Braunschweig 
und des Oberlandesgerichts 
Braunschweig eingestellt 
werden. Ihnen wird in den 
Gerichten unseres Bezirks 
durch vielfältige Angebote 
wie Mentorenschaft, Intervisi-
on, gezielte Fortbildungsver-
anstaltungen und kollegiale 
Beratungen der Einstieg in 
den Richterberuf geebnet.
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Richterassistenz

Großer Beliebtheit erfreut 
sich nach wie vor die im 
Oberlandesgerichtsbezirk 
mittlerweile fest etablierte 
Richterassistenz. Besonders 
leistungsstarke und an einer 
Karriere in der Justiz interes-
sierte Referendarinnen und 
Referendare können seit 
nunmehr zwei Jahren neben 
ihrer Referendarausbildung 
als Assistentinnen und Assis-
tenten in den Gerichten tätig 
sein und in den richterlichen 
Dezernaten unterstützen. 

Die von den Assistentinnen 
und Assistenten übernom-
menen Aufgaben sind dabei 
ebenso vielfältig wie ihre 
Einsatzgebiete: von der Auf-
bereitung umfangreichen Be-
weismaterials für große Wirt-
schaftsstrafverfahren, über die 
Strukturierung von Parteivor-
trag und Anlagen in Massen-
verfahrenskomplexen bis hin 
zur Erstellung von Voten und 
Entscheidungsentwürfen 
entlasten sie die Richterinnen 
und Richter in ihrem Arbeits-
alltag.
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Damit ermöglich wir unseren 
Richterassistentinnen und 
Richterassistenten schon 
früh intensiv „Justizluft zu 
schnuppern“ und über die 
Ausbildung hinaus im Aus-
tausch zu sein mit den Kolle-
ginnen und Kollegen unserer 
Gerichte.

Im Jahr 2022 waren insge-
samt 21 Assistentinnen und 
Assistenten im Oberlandes-

gericht und in den Land- 
und Amtsgerichten unseres 
Bezirks tätig. 

Damit erfreut sich die Rich-
terassistenz in unserem 
Bezirk nach wie vor großer 
Beliebtheit unter den Refe-
rendarinnen und Referenda-
ren. 

Die Eindrücke der Richter-
assistentinnen und Richter-
assistenten sprechen dabei 
für sich.
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Aber auch unter den rich-
terlichen Kolleginnen und 
Kollegen, die bereits von der 
Unterstützung durch eine 
Richterassistenz profitieren 
konnten, ist die Begeisterung 
deutlich spürbar.

Zulassungsvoraussetzung für 
die Richterassistenz sind ein 
mit mindestens acht Punk-
ten abgeschlossenes Erstes 
Juristisches Staatsexamen 

sowie eine Bewertung mit 
mindestens „vollbefriedi-
gend“ in zwei Zeugnissen der 
1. oder 2. Pflichtstation des 
Referendariats (Ausbildung 
am Arbeitsplatz und Arbeits-
gemeinschaft). 
Die Auswahlentscheidung 
unter mehreren Interessen-
tinnen und Interessenten 
erfolgt nach dem Prinzip der 
Bestenauslese unter Berück-
sichtigung von Einzelbewer-

bungsgesprächen. 
Die ausgewählten Richteras-
sistentinnen und -assistenten 
erhalten einen auf maximal 
ein Jahr befristeten Arbeits-
vertrag in der Entgeltgruppe 
E 13 und nehmen ihre Tätig-
keit parallel zum Beginn der 
dritten Pflichtstation des 
Referendariats auf.
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Personalentwicklung

Den kollegialen Austausch 
der Richterinnen und Richter 
untereinander hat das Ober-
landesgericht auch im Jahr 
2022 durch vielfältige Ange-
bote gefördert. 

So fand im Mai im Amts-
gericht Braunschweig der 
Bezirksrichtertag der Fami-
lienrichterinnen und Fami-
lienrichter statt, zu dem sich 
zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen des Bezirks ein-
fanden und zu aktuellen 
rechtlichen und praktischen 
Fragestellungen des Fami-
lienrechts austauschten und 
sich in fachbezogenen Vor-
trägen informierten. 

Anfang September folgten 
dann viele Güterichterinnen 
und Güterichter der Ein-
ladung des Oberlandesge-
richts nach Braunschweig 
und nutzten die Möglich-
keit, sich im Rahmen ihrer 
ganztägigen Zusammen-
kunft sowohl zu ihren Erfah-
rungen rund um die Media-
tion in den Gerichten des 
Bezirks auszutauschen als 
auch in Fachvorträgen über 
aktuelle methodische Ent-
wicklungen rund um das 

Thema der gütlichen Streit-
beilegung zu informieren.

Ebenfalls im September 
kamen die Proberichterin-
nen und Proberichter des 
gesamten Oberlandesge-
richtsbezirks zu ihrem jähr-
lichen Workshop in Braun-
schweig zusammen. Nach 
einer pandemiebedingten 
mehrjährigen Pause dien-
te dieser Workshop sowohl 
dem bezirksübergreifenden 
Kennenlernen der jungen 
Kolleginnen und Kollegen 

untereinander als auch ihrer 
fachlichen Information rund 
um das Thema Digitalisie-
rung in der Justiz. Daneben 
wurden auch die Personal-
situation im Bezirk, die Karrie-
remöglichkeiten der Probe-
richterinnen und Proberichter 
und ihre ersten Erfahrungen 
im Berufsalltag in den Fokus 
des Workshops gerückt. Na-
türlich durfte auch ein gesel-
liger Ausklang des Tages am 
Grill im Innenhof des Ober-
landesgerichts nicht fehlen.
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Juristischer Vorberei-
tungsdienst

Der juristische Vorbereitungs-
dienst im Oberlandesgericht 
Braunschweig findet in den 
beiden Landgerichtsbezirken 
Göttingen und Braunschweig 
sowie beim Amtsgericht 
Braunschweig statt. 

Insgesamt befinden sich der-
zeit 249 Referendare und Re-
ferendarinnen im juristischen 
Vorbereitungsdienst. 

Es werden zu den Einstel-
lungsterminen am 1. März, 
1. Juni, 1. September und 1. De-
zember eines jeden Jahres bis 
zu 32 Referendarinnen und 
Referendare eingestellt. Be-
werbungen müssen frühes-

tens fünf und spätestens zwei 
Monate vor dem jeweiligen 
Einstellungstermin bei dem 
Oberlandesgericht Braun-
schweig eingegangen sein.

Das Oberlandesgericht 
Braunschweig bietet die 
komfortable Möglichkeit, sich 
online für die Zulassung zum 
juristischen Vorbereitungs-
dienst zu bewerben. Über die 
dortige Eingabemaske kön-
nen die für die Bewerbung 
erforderlichen persönlichen 
Angaben und auch Wünsche 
für die Ausbildungsstelle der 
zivilrechtlichen Pflichtstation 
bequem an das Oberlandes-
gericht Braunschweig über-
sandt werden. Zur Vervoll-
ständigung einer Bewerbung 
ist im Anschluss an die On-

line-Bewerbung die Anlage 
zur Bewerbung mit den noch 
erforderlichen Bewerbungs-
unterlagen einzureichen. 
Korrespondierend zur On-
line-Bewerbung werden auch 
die Referendar-Personalak-
ten beim Oberlandesgericht 
Braunschweig in elektroni-
scher Form geführt. 



Nachdem seit 2020 zunächst 
alle Arbeitsgemeinschaften 
im Online-Format angeboten 
worden waren, konnte die 
Ausbildung im Oberlandes-
gerichtsbezirk im vergange-
nen Jahr wieder weitgehend 
in Präsenzformaten stattfin-
den. 

Zugleich werden aber auch 
Fernlehreangebote weiter-
hin gezielt dort zum Einsatz 
gebracht, wo dies nach den 
gewonnenen Erfahrungen 
zur Steigerung der Attraktivi-
tät und Qualität der Referen-
darausbildung Vorteile bietet. 
Eine bezirksweite Evaluation 
der Fernlehreangebote hat 
ergeben, dass insbesondere 
die Einsparung von Anfahr-
ten zum AG-Standort und 

die daraus resultierenden 
Vorteile für die Vereinbarkeit 
von Ausbildung und familiä-
ren Verpflichtungen von den 
Referendarinnen und Refe-
rendaren als vorteilhaft emp-
funden wird. 

Daneben überzeugen aber 
auch die Möglichkeiten der 
Einbindung elektronischer 
Medien wie etwa Online-
Kommentare in die Unter-
richtsgestaltung. Schließlich 
eröffnen Fernlehreangebote 
auch denjenigen Referenda-
rinnen und Referendaren die 
Möglichkeit der Teilnahme an 
Arbeitsgemeinschaften, die 
sich für eine Arbeitsplatzaus-
bildung außerhalb Nieder-
sachsens, etwa in Bundesbe-
hörden, entscheiden.

Teilzeitreferendariat

Ab dem 1. Januar 2023 be-
steht die Möglichkeit, das 
Referendariat in Teilzeit ab-
zuleisten. Voraussetzung für 
einen Anspruch auf Ableis-
tung des Referendariats in 
Teilzeit sind die tatsächliche 
Betreuung oder Pflege eines 
Kindes unter 18 Jahren, eines 
pflegebedürftigen Ehegat-
ten, Lebenspartners oder in 
gerader Linie Verwandten 
oder besondere persönliche 
Gründe.





Personal - Nichtrichterlicher Dienst

Das Personalreferat II ist für 
vier Berufsgruppen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern zuständig: Für den Jus-
tizwachtmeisterdienst, für die 
mittlere Beschäftigungsebe-
ne, für den Gerichtsvollzieher-
dienst und für den Rechts-
pflegerdienst. 

Als Einstellungsbehörde für 
die Beamtinnen und Beam-
ten ist das Oberlandesgericht 
Braunschweig auch für die 
Gewinnung von Nachwuchs-
kräften seines Bezirks verant-
wortlich.

Mithilfe der gemeinsamen 
und landesweiten Nach-
wuchsgewinnungskampa-
gne der niedersächsischen 
Justiz „Stark für Gerechtig-
keit“ wurde eine Vielzahl an 
Werbemaßnahmen initiiert. 
Diese reichen von Werbung 
in Bussen bis zu stationären 
Bildschirmen auf öffentlichen 
Plätzen, von Karrieremonito-
ren in Schulen bis zu geziel-
ter In-App-Werbung für die 
Nutzerinnen und Nutzer von 
Lernplattformen.

Von besonderer Bedeutung 
sind die Besuche auf Berufs-
messen und anderen Veran-
staltungen zur Nachwuchs-
gewinnung, die im Jahr 2022 
zum größten Teil wieder in 
Präsenz stattfinden konnten. 
Neben diesen Veranstaltun-
gen wurden die Justizberufe 
in ausgewählten Schulen vor-
gestellt.
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Das Einstellungsverfahren für Beamtinnen und Beamte

Rechtspfleger/-in und Justizfachwirt/-in

Die Einstellungsverfahren für 
die Berufe „Rechtspfleger/-in“ 
und „Justizfachwirt/-in“ sind 
einander sehr ähnlich und 
unterscheiden sich vor allem 
im Anforderungsprofil.

Bewerbung

Am Anfang steht die auf dem 
Postweg oder per E-Mail 
übersandte Bewerbung. 

Die Bewerbung sollte die 
folgenden Unterlagen ent-
halten: Anschreiben, tabel-
larischen Lebenslauf, Kopie 
des letzten Schulzeugnisses, 
ggf. Kopien der Zeugnisse 
seit Schulentlassung, Mehr-
fachbewerberbogen, Ein-
willigungsformblatt für den 
Online-Test. 

Die Bewerbung ist dann – je 
nach Einstellungswunsch – 
an das Postfach OLGBS-Be-
werbungen-Rechtspfleger@
justiz.niedersachsen.de oder 
an das Postfach OLGBS-Be-
werbungen-Justizfachwirt@
justiz.niedersachsen.de zu 
senden.

Online-Test

Nach der Bewerbung wird 
eine Einladung zum Online-
Test übersandt. Dieser Test 
besteht aus verschiedenen 
Aufgaben zum Wortschatz, 
zur Rechtschreibung, zum 
Ausdrucksvermögen, zum 
Textverständnis, zur verbalen 
Intelligenz und zum nume-
risch-logischen Denken. Ein 
kurzer Aufsatz zu einem aktu-
ellen Thema und eine prakti-
sche Aufgabe zum Officema-
nagement ergänzen den Test. 
Der Test muss in einem Stück 
absolviert werden und dauert 
ca. 1 bis 1,5 Stunden.

Interview

Wenn der Online-Test erfolg-
reich absolviert wurde, wird 
die Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch versandt. 
Dieses Gespräch besteht aus 
einem strukturierten Inter-
view und einem Rollenspiel. 

Das strukturierte Interview 
enthält – wie auch der Online-
Test – Fragen zu bestimmten 
Bereichen, so zum Beispiel zu 
Berufsmotivation, Belastbar-
keit und professioneller Dis-
tanz, analytische Kompetenz, 
Auffassungsgabe, Flexibilität, 
Kommunikationsfähigkeit 
und sozialer Kompetenz.
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Im Anschluss an das struk-
turierte Interview folgt das 
Rollenspiel. 

Sowohl das Online-Inter-
view als auch das Interview 
mit Rollenspiel werden nach 
festgelegten Skalen bewertet. 

Schließlich hat die Auswahl-
kommission nach dem er-
zielten Gesamtergebnis die 
Entscheidung über die Ein-
stellung zu treffen.

Wie viele Einstellungen in 
jedem Jahr erfolgen, hängt 

vom jeweiligen Personalbe-
darf ab und kann variieren. 
Die Bewerber- und Einstel-
lungszahlen der letzten vier 
Jahre sind in den nachfolgen-
den Tabellen dargestellt.

Der Justizwachtmeisterdienst

Die Bediensteten im Justiz-
wachtmeisterdienst leisten 
vielfältigste Aufgaben in den 
Gerichten. 

Ihr Schwerpunkt liegt darin, 
für Sicherheit und Ordnung 
in den Gerichten zu sorgen. 
Sie nehmen an Terminen 
und Sitzungen teil und über-
nehmen in diesen die Vor-
führung von Gefangenen. 
Im Rahmen der Zutritts-
kontrolle zum Gebäude sind 
sie die erste Anlaufstelle für 
ratsuchende Bürgerinnen 

und Bürger. Die Justizwacht-
meisterinnen und Justiz-
wachtmeister sind für den 
reibungslosen Postaustausch 
zuständig, übernehmen die 
Telefonvermittlung, fahren 
die Dienstwagen, transportie-
ren Akten und kümmern sich 
um die Asservate. 

Auch kann für eine Justiz-
wachtmeisterin und einen 
Justizwachtmeister hand-
werkliches Geschick für Auf-
gaben im Hausmeisterbe-
reich nützlich sein.

Zulassungsvoraussetzun-
gen und 
Einstellungsverfahren

Bei Interesse an einer Einstel-
lung im Justizwachtmeister-
dienst sollte die Bewerbung 
an das jeweilig gewünschte 
Gericht übersandt werden.
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Folgende Unterlagen sollten 
bei der Bewerbung enthalten 
sein: 

Tabellarischer Lebenslauf, 
Kopie des Abschlusszeug-
nisses der Hauptschule oder 
Nachweis über einen gleich-
wertigen Bildungsstand, ggf. 
Kopien über Zeugnisse über 
Beschäftigung seit der Schul-
entlassung und über eine 
abgeschlossene Berufsaus-
bildung. 

Neben dem Nachweis über 
den entsprechenden Schul-
abschluss bzw. Bildungsstand 
ist die für den Wachtmeister-
dienst erforderliche gesund-
heitliche Eignung bzw. als 
schwerbehinderter Mensch 
das erforderliche Mindest-
maß körperlicher Eignung 
vorausgesetzt. Bei Bedarf und 
Eignung erfolgt im Justiz-
wachtmeisterdienst zunächst 
die Einstellung in einem tarif-
vertraglichen Arbeitsverhält-
nis als Justizangestellte/r im 
Wachtmeisterdienst.

Ausbildung im Justizwacht-
meisterdienst

Die Ausbildung im Justiz-
wachtmeisterdienst dauert 
insgesamt 6 Monate. Diese 

6 Monate unterteilen sich in 
5 Monate praktische Ausbil-
dung und einen Monat Lehr-
gang. Der Lehrgang endet 
mit drei schriftlichen Auf-

sichtsarbeiten und der Fest-
stellung über die Befähigung 
für den Justizwachtmeis-

terdienst. Regelmäßig sind 
Justizwachtmeister/-innen 
bereits vorab als Justizange-
stellte/-r im Wachtmeister-
dienst tätig. 
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Auf die berufspraktische Aus-
bildung können diese Zeiten 
im Umfang von höchstens 
5 Monaten angerechnet wer-
den.

Einsatzteam Niedersachsen 
(ETN)

Wenn die eigenen Wacht-
meister/-innen der jeweiligen 
Behörde bei besonders ge-

fährlichen Gerichtsverfahren 
nicht ausreichen, um für 
Sicherheit zu sorgen, dann 

können Mitglieder des Ein-
satzteams Niedersachsen 
angefordert werden. Diese 
Mitglieder sind speziell aus-
gebildete Justizwachtmeis-
ter/-innen, die landesweit zur 
Anforderung für Gerichtsver-
fahren zu Verfügung stehen. 
Aktuell sind im hiesigen 
Bezirk fünf Wachtmeisterin-
nen und Wachtmeister im 
Einsatzteam Niedersachsen 
aktiv.

Trainingsleiter

Justizwachtmeisterinnen und 
Justizwachtmeister müssen 
in Sicherheitsangelegen-
heiten fit bleiben und trai-
nieren daher regelmäßig. In 
diesen Trainings wird Selbst-
verteidigung, Nutzung des 
Einschlagstocks oder des 
Reizstoffsprühgeräts und 
das Verhalten in besonderen 
Situationen geübt. Für die 
Leitung dieser Trainings sind 
im hiesigen Bezirk Herr Mario 
Hey, Herr Michael Pannek, 
Herr Stephan Werner, Herr 
Andreas Schreinecke, Herr 
Hilmi Tüfek und Herr Jörg 
Lüdecke verantwortlich.
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Serviceeinheiten und Sachbearbeitung

Die Berufsgruppe der Beam-
tinnen und Beamten sowie 
die Tarifbeschäftigten der 
mittleren Beschäftigungs-
ebene sind die zahlenmäßig 
größte Berufs-
gruppe in den Ge-
richten.

Breites Aufgaben-
spektrum

Justizfachwirtin-
nen und Justiz-
fachwirte sind die 
ersten Ansprech-
partnerinnen und 
Ansprechpartner 
für die ratsuchen-
den Bürgerinnen 
und Bürger in 
unseren Gerichten. 
Sie nehmen An-
träge und Rechts-
mittel auf und 
beantworten tele-
fonische Anfragen. 
Im Kern ihres Berufsalltags 
steht die Verantwortung für 
die physischen oder digitalen 
Akten. Weiterhin verwalten 
sie die gerichtliche Zahlstelle 
und führen Protokoll bei Ge-
richtsverhandlungen. Der Be-
ruf der Justizfachwirtin bzw. 
des Justizfachwirtes stellt mit 

seinem breiten Aufgaben-
spektrum besonders hohe 
Anforderungen an das Orga-
nisationsvermögen.

Ausbildung 

Die Ausbildung zur Justiz-
fachwirtin bzw. zum Justiz-
fachwirt dauert 2 ½ Jahre 
und beginnt jeweils zum 
1. September eines Jahres. 

Neu in diesem Jahr waren 

die von der Ausbildungsbe-
treuerin des Bezirks Sandra 
Jürgen sowie den Arbeitsge-
meinschaftsleiterinnen Carola 
Kalus und Susanne Müller-

Laube organisier-
ten Teambuilding-
Maßnahmen, die 
den Gruppenzu-
sammenhalt von 
Beginn an fördern 
sollten. Und dies ist 
beim gemeinsa-
men Kochkurs in 
Göttingen und auf 
der Suche nach 
gemeinschaft-
licher Balance im 
Niedrigseilgarten 
Salzgitter auch 
eindrucksvoll ge-
lungen. Die duale 
Ausbildung findet 
sowohl direkt an 
den Arbeitsplätzen 
der Gerichte als 
auch in fachtheo-

retischen Lehrgängen statt.

Nach dem Bestehen der 
Laufbahnprüfung folgt die 
Ernennung zur Beamtin bzw. 
zum Beamten auf Probe und 
der Einsatz in den Gerich-
ten des Oberlandesgerichts 
Braunschweig.
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Der Gerichtsvollzieher-
dienst

Die Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher setzen 
die Urteile, Beschlüsse und 
Vergleiche des Gerichts um.

Auf Antrag von Gläubigerin-
nen und Gläubigern treiben 
sie Forderungen ein und 
vollstrecken in das beweg-
liche Vermögen von Schuld-
nerinnen und Schuldnern 
oder nehmen eine Vermö-
gensauskunft ab. Sie führen 
ebenfalls Zwangsräumungen 
von Wohnungen durch und 
übernehmen die zwangswei-
se Vorführung von Zeugen. 
Wichtige Eigenschaften für 
den Beruf als Gerichtsvollzie-
herin bzw. als Gerichtsvollzie-
her sind Durchsetzungskraft 
und Einfühlungsvermögen. 
Denn als Gerichtsvollziehe-
rin bzw. Gerichtsvollzieher ist 
man viel unterwegs und in 
Kontakt mit Menschen. Auch 
sollte die Fähigkeit vorliegen, 
seinen Alltag selbstständig 
gut zu organisieren.  Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichts-
vollzieher führen ein eigenes 
Geschäftszimmer und be-
schäftigen gegebenenfalls 
Büropersonal.

Ausbildung im Gerichts-
vollzieherdienst

Die Ausbildung im Gerichts-
vollzieherdienst dauert 
24 Monate und beginnt am 
1. Juni eines jeden Jahres. 
Als Voraussetzung zur Zulas-
sung muss in der Regel eine 
abgeschlossene Berufsaus-
bildung im kaufmännischen 
Bereich vorhanden sein. Zum 
1. Dezember stoßen dann 
eventuell noch Justizfachwir-
tinnen und Justizfachwirte, 
welche eine Weiterbildung zu 
Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollziehern absol-
vieren hinzu. In diesem Jahr 
hat Frau Lisa Lübeck, zuvor 
Justizsekretärin beim Amts-
gericht Salzgitter, zum 1. De-
zember 2022 die Ausbildung 
begonnen.

Schutzmaßnahmen im Ge-
richtsvollzieherdienst

Um die Gerichtsvollzieherin-
nen und Gerichtsvollzieher 
bei ihrer doch nicht ganz un-
gefährlichen Arbeit zu schüt-
zen, erhalten alle bereits mit 
Beginn der Ausbildung eine 
für sie angefertigte Schutz-
weste und spezielle Fortbil-
dungen und Schulungen zu 
den Themen Kommunikation 

und Umgang mit schwieri-
gem Publikum. Weiterhin 
werden mobile Alarmie-
rungsgeräte eingesetzt.

Der Rechtspflegerdienst

Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger sind vielseitige 
Fachjuristinnen und Fach-
juristen. Ein Alleinstellungs-
merkmal dieses Berufes ist 
die sachliche Unabhängig-
keit: Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger sind in ihren 
Entscheidungen ausschließ-
lich an Recht und Gesetz ge-
bunden. Sie benötigen daher 
ein hohes Maß an Entschei-
dungsfreude, Urteilsfähigkeit 
und Verantwortungsbewusst-
sein. Diese Berufsgruppe 
ist in allen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften tätig, 
vor allem jedoch in den Amts-
gerichten. Das Tätigkeitsge-
biet ist sehr breit gefächert 
und liegt hauptsächlich in 
den Aufgabengebieten der 
freiwilligen Gerichtsbar-
keit. Beispielsweise eröffnen 
Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger Testamente, 
erteilen Erbscheine, führen 
Zwangsversteigerungen 
durch, überwachen Insol-
venzverfahren, erlassen Haft-
befehle und vieles mehr.
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Zulassungs-
voraussetzungen

Wenn Sie für das Studium zur/zum Diplom Rechtspfle-
ger-/in (FH) zugelassen werden möchten, dann sollten 
Sie die allgemeine Hochschulreife, die Fachhochschul-
reife oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungs-
stand haben,
das 40. Lebensjahr (bei Schwerbehinderung das 45. Le-
bensjahr) noch nicht vollendet haben und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen.

Ausbildung im Rechtspflegerdienst

Die Ausbildung von Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-
gern dauert 3 Jahre und beginnt jeweils am 1. Oktober 
eines Jahres. Sie besteht aus Studienzeiten an der Nord-
deutschen Hochschule für Rechtspflege in Hildesheim 
(HR Nord) und berufspraktischen Ausbildungszeiten an 
den Ausbildungsgerichten in Braunschweig und Göttin-
gen. Zum 1. Oktober 2022 wurde das Rechtspflegestu-
dium umfassend reformiert. Das Grundstudium wurde 
verlängert und die Diplomarbeit abgeschafft. Die Be-
treuung der Rechtspflegeranwärterinnen und -anwär-
ter während der Praxisphasen übernehmen Frau Anja 
Bergemann vom Amtsgericht Braunschweig und Frau 
Monique Häder vom Amtsgericht Göttingen.



Organisationsentwicklung, IT-Angelegenheiten, 
Gesundheitsmanagement und Fortbildung 

Regionale Fortbildungs-
veranstaltungen 
„Resilienz“ sowie 
„Konzentriert euch“

Im Jahr 2022 haben neben 
den örtlichen Maßnahmen 
des Gesundheitsmanage-
ments in den einzelnen 
Dienststellen zusätzlich zwei 
zentrale Online-Seminare zu 
Themenbereichen der psychi-
schen Gesundheit stattgefun-
den. 
Im Rahmen eines „Resilienz-
trainings“ vermittelte die 
Referentin neben den Grund-
lagen der Resilienz wie die 
Teilnehmenden ihre eigenen 

Ressourcen stärken und sinn-
voll einsetzen können. In der 
Veranstaltung zum Thema 
digitaler Stress lernten die 
Teilnehmenden unter dem 
Motto „Konzentriert Euch!“, 
wie sie ihre Konzentrations-
fähigkeit in der digitalen 
Arbeitswelt stärken können. 
Beide Seminare sind auf posi-
tives Feedback gestoßen. 
 
Stressbewältigung für 
Rechtspflegeranwärter/
innen

Die bereits in den letzten 
beiden Jahren erfolgreich 
durchgeführte Fortbildung 

„Stressbewältigung für 
Rechtspflegeranwärter/innen“ 
wurde auch 2022 – und in 
diesem Jahr erstmals in Prä-
senz – durchgeführt. In der 
Veranstaltung lernten die Teil-
nehmenden gängige Metho-
den der Selbstorganisation 
kennen, um die persönlichen 
Ressourcen gegen Belastun-
gen und Stress zu stärken. 
Neben den vermittelten 
Kompetenzen schätzen die 
Anwärter/innen insbesonde-
re auch die Möglichkeit, sich 
gemeinsam über ihre „Stress-
auslöser“ auszutauschen. 
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Coaching

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Dienst- und 
Beschäftigungsgruppen im 
Oberlandesgerichtsbezirk 
Braunschweig können im 
Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel 
ein individuelles Coaching in 
Anspruch nehmen. 

Coaching zielt auf Hilfe zur 
Selbsthilfe ab. Es unterstützt 
bei der Erweiterung von 
Handlungsmöglichkeiten 
und der Bewältigung neuer 
Herausforderungen, wie z.B. 
Abteilungswechseln, einem 
Wiedereinstieg in den Beruf 
(etwa nach Krankheit oder El-
ternzeit), der Übernahme von 
Führungsaufgaben, der Be-
arbeitung von herausfordern-
den Verfahren oder bei Kon-

flikten mit Kolleginnen und 
Kollegen oder Vorgesetzten 
im beruflichen Miteinander. 
Im Mittelpunkt können u. a. 
die Stärkung der Persönlich-
keit, der Distanzfähigkeit in 
emotional herausfordernden 
Situationen sowie der Selbst-
management- und Kommu-
nikationskompetenz stehen.
Ein Coaching kann die Wider-
standsfähigkeit stärken, die 
beruflichen Perspektiven und 
Handlungsmöglichkeiten er-
weitern und damit zur per-
sönlichen Entwicklung sowie 
zum Erhalt der Gesundheit 
beitragen.

Im Jahr 2022 wurden 13 Coa-
ching-Maßnahmen bei ex-
ternen Coaches durchgeführt 
bzw. begonnen.

Weitere Sensibilisie-
rungsveranstaltung 
„Inklusion in der nieder-
sächsischen Justiz“

Die bereits 2021 begonnen 
Sensibilisierungsveranstaltun-
gen im Oberlandesgerichts-
bezirk Braunschweig wurden 
im Jahr 2022 fortgesetzt und 
eine weitere Informations-
veranstaltung zur Sensibili-
sierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durchge-
führt. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erhielten 
Informationen darüber, wie 
sie mit Menschen, die moto-
rische, visuelle, auditive und 
kognitive Einschränkungen 
haben, auf Augenhöhe kom-
munizieren und professionell 
mit den jeweiligen Behinde-
rungsarten umgehen kön-
nen. 





IT-Café

Wir machen uns fit für die 
Digitalisierung der Justiz. 

Die Digitalisierung hat längst 
die Justiz erreicht und die-
se bereits in Teilbereichen 
grundlegend verändert. Wo 
Hardware und Software neue 
Herausforderungen schaffen 
und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern neue Fähig-
keiten abverlangen, besteht 
die Gefahr, dass einige auf 
der Strecke bleiben. Auch 
wenn in manchen Gebieten 
die elektronische Aktenbe-
arbeitung noch einige Zeit 
auf sich warten lässt, ist es 
nützlich, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf die an-
stehenden Veränderungen 
vorzubereiten. Regelmäßige 
Weiterbildungen und Schu-
lungen sind dabei für alle Be-
teiligten sinnvoll und nützlich. 
Eine Möglichkeit, um dies in 
einem angenehmen und lo-
ckeren Rahmen zu tun, ist die 
Variante eines IT-Cafés. 
Mehrmals im Jahr treffen wir 
uns im OLG Braunschweig 
im IT-Café. Hier tauschen wir 
uns zu Tipps und Tricks der 
verwendeten IT-Programme 
aus. Innerhalb des IT-Cafés ist 
gewinnbringender Austausch 

möglich. 
Es ist eine gute Möglichkeit, 
um die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entspannt an viele 
verschiedene Themen heran-
zuführen. 

Einführung der elektro-
nischen Verwaltungsakte

Nachdem bereits im Jahr 
2021 bei dem Land- und bei 
dem Amtsgericht Göttingen 
die elektronische Verwal-
tungsakte eingeführt wurde, 
folgten ihnen im Jahr 2022 
weitere 15 Gerichte unseres 
Oberlandesgerichtsbezirks. 
Mit Ausnahme des Amtsge-
richts Braunschweig, das im 
Jahr 2023 umgestellt werden 
soll, sind damit nun sämtliche 
Gerichte bzw. deren jeweilige 
Verwaltung mit der elektroni-

schen Verwaltungsakte (VIS) 
ausgestattet. 
Für ca. 130 Kolleginnen und 
Kollegen war das Jahr 2022 
ein sehr bedeutsames in 
ihrem Berufsleben, da die 
neue Anwendung VIS nicht 
weniger ist als eine kleine 
Revolution. Die Kolleginnen 
und Kollegen mussten sich 
von althergebrachten und 
vertrauten Arbeitsweisen 
verabschieden und sich im 
Rahmen von Schulungen 
und Workshops mit der neu-
en Aktenführung und neuen 
Geschäftsabläufen vertraut 
machen. Nach und nach wer-
den die alten Papierakten auf 
VIS umgestellt und sukzessive 
aus den Hängeregistern ver-
schwinden. 
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Fortbildung

Zu dem reichhaltigen Fort-
bildungsangebot der Justiz 
hat das Oberlandesgericht 
Braunschweig im Jahr 2022 
insgesamt 79 Fortbildungen 
beigetragen bzw. organisiert.
 
Auch 2022 fanden zahlreiche 
Fortbildungen online und 
damit halbtags statt. Einer-
seits war dies der nach wie 
vor anhaltenden Pandemie 
geschuldet, anderseits ha-
ben sich Online-Fortbildun-
gen insbesondere bei den 
Kolleginnen und Kollegen, 
die vor der Herausforderung 
stehen, Familie und Beruf ver-
einbaren zu müssen, in den 
vergangenen Jahren immer 
größerer Beliebtheit erfreut.

Die Zielvereinbarung des 
Oberlandesgerichts Braun-
schweig mit dem Nds. Jus-
tizministerium sah deshalb 
eine Quote von mindestens 
25% Online-Fortbildungen 
vor. Diese Quote konnte mit 
52 Online-Fortbildungen er-
reicht werden. 

Auch die Zielvorgabe, min-
destens 20% der Fortbildun-
gen teilzeitgeeignet bzw. 
halbtags anzubieten, wurde 

mit insgesamt 59 Halbtags-
veranstaltungen erreicht.

Auch hinsichtlich der Quali-
tät der Fortbildungen kann 
Erfreuliches berichtet wer-
den. Die Durchschnittsnote 
aller vom Oberlandesgericht 
Braunschweig angebotenen 
Fortbildungen lag bei 1,8 
nach dem Schulnotensystem.

Organisations-
entwicklung 

Nachdem die Organisations-
abteilung des Oberlandes-
gerichts in den Vorjahren 
pandemiebedingt nur weni-
ge Workshops und sonstige 
Organisationsentwicklungs-
maßnahmen in Präsenz 
durchführen konnte, war es 
im Jahr 2022 wieder soweit.
 
Die Amtsgerichte Clausthal-
Zellerfeld, Helmstedt und 

Salzgitter hatten aufgrund 
von personellen Verände-
rungen in den Verwaltungs-
abteilungen und der Ein-
führung der elektronischen 
Verwaltungsakte Bedarf für 
entsprechende Workshops 
angemeldet. 

Die Kolleginnen und Kollegen 
aus Clausthal-Zellerfeld und 

Helmstedt tauschten sich 
im Rahmen ihres jeweiligen 
Workshops zu den Heraus-
forderungen der elektroni-
schen Akte aus, erarbeiteten 
gemeinsame Bewältigungs-
strategien, hinterfragten und 
gestalteten Geschäftsprozes-
se sowie Zuständigkeiten und 
wuchsen damit näher zusam-
men. Der Workshop mit dem 
Amtsgericht Salzgitter findet 
noch statt.
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Rechtsangelegenheiten - Ehesachen mit Auslandsbezug

In einer globalisierten Welt 
mit umfangreichen Flucht- 
und Migrationsbewegungen 
kommt es häufig zu ein-
schneidenden Begegnungen 
zwischen Personen unter-
schiedlichster Staatsange-
hörigkeiten, die sich kennen 
und lieben lernen. 

Wollen diese in Deutschland 
heiraten, müssen sie dem 
Standesamt regelmäßig 
Dokumente aus ihren Her-
kunftsstaaten vorlegen, die 
aus verschiedenen Gründen 
nur schwer oder gar nicht zu 
erlangen sein können, etwa 
weil dort Krieg herrscht, die 
staatlichen Strukturen zerfal-
len sind oder Dokumente der 
in Deutschland geforderten 
Art im Herkunftsstaat schlicht 
nicht ausgestellt werden.

Zu diesen Dokumenten ge-
hört das Ehefähigkeitszeug-
nis gemäß § 1309 Abs. 2 BGB, 
mit dem bescheinigt wird, 
dass nach dem Recht des 
Herkunftsstaates kein Hinder-
nis für eine Eheschließung 
besteht. Sofern Länder – wie 
etwa Syrien, Aserbaidschan 
oder Ecuador – ein solches 

Zeugnis nicht ausstellen, 
kann der Präsident des Ober-
landesgerichts von der Pflicht 
zur Vorlage eines solchen 
Ehefähigkeitszeugnisses nach 
§ 1309 Abs. 2 BGB unter be-
stimmten Voraussetzungen 
befreien. Eine solche Befrei-
ung wird jährlich in mehreren 
hundert Fällen über die Stan-
desämter der im Oberlan-
desgerichtsbezirk liegenden 
Kommunen beantragt (2020: 
335 Anträge, 2021: 411 Anträge, 
2022: 351 Anträge) und nach 
umfangreicher Einzelfallprü-
fung häufig erst erteilt, wenn 
weitere ausländische Do-
kumente beigebracht oder 
eidesstattliche Versicherun-
gen vorgelegt worden sind.

Daneben ist das Ober-
landesgericht auch für die 
sogenannten Anerken-
nungsverfahren zuständig: 
Ausländische Entscheidun-
gen über die Scheidung 
oder Aufhebung der Ehe 
oder über die Erklärung ihrer 
Nichtigkeit werden von der 
deutschen Rechtsordnung 
nur dann anerkannt, wenn 
festgestellt wird, dass die Vo-
raussetzungen hierfür vorlie-

gen, § 107 Abs. 1 Satz 1 FamFG. 
In Niedersachsen sind hierfür 
ebenfalls die Präsidentinnen 
und Präsidenten der Ober-
landesgerichte zuständig. Die 
jährliche Zahl solcher Anträge 
liegt im hiesigen Bezirk im 
zweistelligen Bereich (2020: 
44 Anträge, 2021: 60 Anträge, 
2022: 51 Anträge), die Verfah-
ren erfordern aber eine eben-
so intensive Einzelfallprüfung 
unter Berücksichtigung aus-
ländischen Rechts – gegebe-
nenfalls auch der Scharia.

Nähere Hinweise zu beiden 
Verfahrensarten befinden 
sich auf der Homepage des 
Oberlandesgerichts Braun-
schweig unter https://ober-
landesgericht-braunschweig.
niedersachsen.de/startseite/
service/ehesachen_mit_aus-
landsbezug.
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Notarangelegenheiten

Nahezu jede Bürgerin und 
jeder Bürger hat im Lau-
fe seines Lebens mit einer 
Notarin oder einem Notar zu 
tun, sei es zur Beglaubigung 
einer Unterschrift, der Beur-
kundung eines Immobilien-
kaufvertrags, einer Vorsorge-
vollmacht, eines Testaments 
oder in zahlreichen anderen 
Bereichen.

Notarinnen und Notare sind – 
in Niedersachsen neben ihrer 
Tätigkeit als Rechtsanwältin 
und Rechtsanwalt – unab-
hängige Trägerinnen und 
Träger eines öffentlichen Am-
tes. Dabei begleitet die Notar-
abteilung des Oberlandesge-
richts die im hiesigen Bezirk 
zurzeit ca. 150 aktiven Nota-
rinnen und Notare während 
ihrer gesamten Tätigkeitszeit, 
von der Bewerbung bis zur 
Abwicklung der Geschäfts-
stelle nach dem Ausscheiden, 
zu dem es meist wegen Er-
reichens der Altersgrenze von 
70 Jahren kommt.

Bewerbungssituation

Die neu zu besetzenden 
Notarstellen werden jährlich 
im Juli-Heft der Zeitschrift 

„Niedersächsische Rechts-
pflege“ ausgeschrieben, und 
zwar jeweils so viele, dass der 
anhand der Beurkundungs-
zahlen der vorangegangenen 
Jahre ermittelte örtliche Be-
darf gedeckt werden kann. 

Bewerben können sich 
Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte, die seit min-
destens fünf Jahren tätig sind, 
wobei sie seit drei Jahren in 
dem von ihnen angestrebten 
Amtsbereich tätig sein müs-
sen. Ferner müssen sie die 
vom Prüfungsamt der Bun-
desnotarkammer abgenom-
mene notarielle Fachprüfung 
bestanden haben. 

Die Besetzungsentscheidung 
trifft der Präsident des Ober-
landesgerichts – nach An-
hörung der örtlichen Notar-
kammer – anhand gesetzlich 
festgelegter Kriterien. Dabei 
spielt neben den Noten und 
weiteren Kriterien auch die 
persönliche Eignung der Kan-
didatinnen und Kandidaten 
eine Rolle.

Obwohl der Beruf der Notarin 
bzw. des Notars attraktiv und 
durchaus auch lukrativ ist, 

gab es in den letzten Jahren 
deutlich mehr Altersabgän-
ge als neue Notarinnen und 
Notare bestellt werden konn-
ten. Dies führt gerade in den 
ländlichen Regionen zu einer 
Unterversorgung, die so weit 
geht, dass es im Bezirk des 
Amtsgerichts Clausthal-Zel-
lerfeld zurzeit keine Notarin 
und keinen Notar gibt. Für 
die Rechtssuchenden bedeu-
tet dies, längere Wege in Kauf 
nehmen zu müssen – gerade 
in Regionen mit schlechterer 
Verkehrsanbindung. 

Auf der anderen Seite be-
deutet es, dass die Berufs-
aussichten für angehende 
Notarinnen und Notare aus-
gesprochen gut sind: In den 
letzten Jahren konnten alle 
qualifizierten Bewerberinnen 
und Bewerber eine Stelle an 
ihrem Wunschort erhalten.

90



Im Bewerbungsdurchgang 
2021/2022 sind im Oberlan-
desgerichtsbezirk insgesamt 
15 Notarstellen besetzt wor-
den, davon fünf in Braun-
schweig, fünf in Göttingen 
sowie jeweils eine in den 
Amtsgerichtsbezirken Du-
derstadt, Goslar, Northeim, 
Osterode am Harz und Wolfs-
burg. Im Juli 2022 sind 64 

Notarstellen ausgeschrieben 
worden, davon allein zehn in 
Braunschweig, neun in Wolfs-
burg und acht in Göttingen 
sowie weitere Stellen in nahe-
zu allen Amtsgerichtsbezir-
ken des Oberlandesgerichts-
bezirks. 
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Leider liegen nur für einen 
Teil dieser Stellen Bewerbun-
gen vor, so dass absehbar ist, 
dass erneut zahlreiche Stellen 
unbesetzt bleiben werden.

Dienstaufsicht

Während ihrer Tätigkeit un-
terliegen die Notarinnen und 
Notare der Dienstaufsicht der 
Justizverwaltung, ausgeübt 
vom örtlichen Landgericht 
und dem Oberlandesgericht. 
In den – zum Glück nicht 
häufig vorkommenden – 
Fällen, in denen bei einer 
Notarprüfung durch das 
Landgericht oder auch sonst 
Pflichtverstöße auffallen, füh-
ren das Land- oder das Ober-
landesgericht ein Disziplinar-
verfahren gegen die Notarin 
oder den Notar durch. Dabei 
reicht die Bandbreite der im 
Jahr 2022 abgeschlossenen 
Disziplinarverfahren von der 
Verfahrenseinstellung bis zur 
Verhängung einer Geldbuße 
in Höhe von 20.000,00 €.

Daneben ist das Oberlandes-
gericht auch dafür zuständig 
zu prüfen, ob Nebentätigkei-
ten der Notarinnen und No-
tare genehmigungsbedürftig 
sind und gegebenenfalls 
über deren Genehmigung zu 

entscheiden. Bei den aus-
geübten Nebentätigkeiten 
handelt es sich häufig um 
Vorstandstätigkeiten in Ver-
einen, politische Mandate, 
zum Teil verbunden mit der 
Entsendung in Aufsichtsgre-
mien etwa der Sparkassen 
oder kommunaler Eigenbe-
triebe oder andere Aufsichts-
ratstätigkeiten. In der Folge 
wird vom Oberlandesgericht 
überwacht, dass sich aus der 
Nebentätigkeit kein Beurkun-
dungsaufkommen ergibt, das 
in Widerspruch zur Unabhän-
gigkeit der Notarin oder des 
Notars stehen könnte (soge-
nannter „Hausnotar“). 
Zu diesem Zweck werden 
regelmäßig Auflagen erteilt, 
etwa betreffend Beurkundun-
gen im Zusammenhang mit 
der Nebentätigkeit.

Ausscheiden einer Nota-
rin, eines Notares

Scheidet eine Notarin oder 
ein Notar schließlich aus, 
kümmert sich regelmäßig 
eine Berufskollegin oder ein 
Berufskollege um die Ab-
wicklung der noch nicht 
abgeschlossenen Vorgänge. 
Daneben ist unter anderem 
zu regeln, wo die abgeschlos-
senen Akten und insbeson-

dere die Urkunden verwahrt 
werden, denn auch später 
kann immer einmal wieder 
der Zugriff darauf erforderlich 
sein, zum Beispiel um eine 
Ausfertigung einer Urkunde 
zu erteilen.

Häufig werden die Akten 
zunächst von einer Berufs-
kollegin oder einem Berufs-
kollegen verwahrt und später 
– wenn alle noch laufenden 
Geschäfte abgeschlossen 
sind – in die Verwahrung der 
örtlichen Notarkammer ge-
geben, die in bundesweiter 
Zusammenarbeit mit ande-
ren Notarkammern ein Ak-
tenarchiv in Siegen betreibt 
und seit dem 1. Januar 2022 
für die Aktenverwahrung zu-
ständig ist. Zuvor wurden die 
Akten in die Verwahrung des 
örtlichen Amtsgerichts gege-
ben. Wo die Urkunden einer 
ausgeschiedenen Notarin 
oder eines ausgeschiedenen 
Notars verwahrt werden, ist 
jederzeit über das Informa-
tionsportal der Bundesnotar-
kammer einzusehen unter 
www.notar.de/notarsuche/
urkundensuche.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Pressestelle des Oberlan-
desgerichts Braunschweigs 
hat auch im Jahr 2022 ver-
schiedene Verfahren beglei-
tet und Journalistinnen und 
Journalisten Auskünfte er-
teilt. Genauso wichtig wie die 
Pressearbeit nach außen ist 
es aber auch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen im Aus-
tausch über die Belange der 
Presse zu bleiben. Denn gute 
Pressearbeit ist nur mit der 
Hilfe aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Justiz 
möglich. 

Die Pressestelle berichtete 
2022 in 40 Pressemitteilun-
gen über die Rechtspre-
chungstätigkeit der Senate, 
über personelle Verände-
rungen und über besondere 
Veranstaltungen des Ober-
landesgerichts. Die Presse-
mitteilungen sind der Öffent-
lichkeit über die Homepage 
des Gerichts zugänglich. 
Seit August 2022 ist das Ober-
landesgericht Braunschweig 
auch auf Instagram zu fin-
den. Auf dem Account olg.
braunschweig.wir.hier sind 
eine Vielzahl von Beiträgen 
zu dem Oberlandesgerichts-

bezirk Braunschweig, den 
verschiedenen Berufen in der 
Justiz und den dazugehöri-
gen Ausbildungsmöglich-
keiten eingestellt. Auszubil-
dende, Berufsanfängerinnen 
und Berufsanfänger, aber 
auch bereits erfahrene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
berichten von ihrem Werde-
gang und ihrer Tätigkeit, um 
Interessierten einen Einblick 
in die Justiz zu geben. Be-
reits in den ersten Monaten 
konnte das Instagram-Team 
zeigen, wie vielfältig und bunt 
die Justiz sein kann. 

Zur Qualitätssteigerung der 
Pressearbeit der Gerichte hat 
die Pressestelle des Oberlan-
desgerichts dieses Jahr zwei 
Fortbildungen für die Presse-
sprecherinnen und Presse-
sprecher des Bezirks ange-
boten. Dieses Jahr stand vor 
allem der Perspektivwechsel 
– Gerichtsberichterstattung 
und Justiz – im Vordergrund. 
Im April 2022 fand dazu ein 
Austausch über die Erfahrun-
gen der Presse bei Gericht 
statt: Wie sind die Arbeits-
bedingungen der Journa-
listinnen und Journalisten? 

Welche Erwartungen haben 
sie an die Pressearbeit der 
Gerichte? Wie kann eine gute 
Zusammenarbeit zwischen 
den Gerichten und der Presse 
gestaltet werden?  

Bei einer weiteren Fortbil-
dung im November 2022 
konnten die Pressespreche-
rinnen und Pressesprecher 
unter der Anleitung von 
professionellen Medientrai-
nern wiederholt ihren Auftritt 
vor der Kamera proben. Auch 
diese Fortbildung hat gezeigt, 
wie wichtig das Verständnis 
für das Bedürfnis des jeweils 
anderen ist.
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Justizpartnerschaft mit Breslau, Polen
Der bewährte Austausch 
zwischen dem Oberlan-
desgerichtsbezirk und der 
Generalstaatsanwaltschaft 
Braunschweig sowie dem 
Bezirksgericht und der Regio-
nalstaatsanwaltschaft Breslau 
in Polen fand 2022 endlich 
wieder im gewohnten Rah-
men ohne Einschränkungen 
statt. Dies nutzte eine richter-
liche und staatsanwaltliche 
Delegation aus dem Bezirk, 

um gemeinsam in Breslau 
die Rolle von Sachverständi-
gen im Straf- und Zivilrecht 
in beiden Rechtsordnun-
gen zu beleuchten und zu 
vergleichen. Fast zeitgleich 
empfing der Bezirk eine pol-
nische Abordnung aus dem 
nichtrichterlichen Dienst in 
Braunschweig, bei dem ein 
breit gefächerter Komplex an 
Verwaltungsthemen, insbe-
sondere zum elektronischen 

Rechtsverkehr und der Nach-
wuchsgewinnung intensiv 
bearbeitet wurde. 
Beiden Veranstaltungen wa-
ren die Wiedersehensfreude 
und die Pflege und Neufin-
dung von Kontakten in das 
Nachbarland gemein. Das 
Dankschreiben des Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts 
bringt es auf den Punkt: „Es 
war ein wunderschöner Be-
such bei Freunden.“
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